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nachdruck, fotomechanische, elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, 
Mikroverfilmung und Einspeicherung, Verarbeitung bzw. wiedergabe in Datenbanken oder anderen 
elektronischen Medien und Systemen ist – auch auszugsweise – nur nach schriftlicher Zustimmung 
des Verlags erlaubt. Der inhalt ist nach bestem wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Kom-
plexität und der ständige wandel der Rechtsmaterie machen es notwendig, Haftung und Gewähr 
auszuschließen. Die alleinige Verantwortung bei der Verwendung dieser Unterlage liegt bei den 
beratenden Berufsgruppen.
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BUcHHAlTERiScH OPTiMAl VORBEREiTET

umstellungsfahrplan zur e-Bilanz

von StB RA Dipl.-Finw. Arne Jansen und StB Dipl.-Kfm. Tobias Polka

|  Ab 1.1.13 müssen buchführungspflichtige Unternehmen, Steuerpflichtige, 
die freiwillig Bücher führen, und beschränkt Steuerpflichtige (inländische 
Betriebsstätten)  die  Vorgaben  der  E-Bilanz  in  ihrer  Buchhaltung  berück-
sichtigen. Von seinem Steuerberater erwartet der Mandant in diesem Zu-
sammenhang konkrete Hilfestellungen. im Folgenden erfahren Sie, wie Sie 
dieses Thema strukturiert angehen. wir zeigen ihnen, welche Daten über-
mittelt werden müssen, um der Finanzverwaltung nicht mehr Einblick als 
nötig zu gewähren. Außerdem erhalten Sie konkrete Hinweise, welche Mög-
lichkeiten der Abrechnung nach StBGebV gegeben sind.  |

1. einleitung
Bei  Einführung  des  §  5b  EStG  im  Steuerbürokratieabbaugesetz  Ende  2008 
konnte noch niemand erahnen, zu welch weitreichenden Veränderungen der 
Paragraf bei Unternehmen, Beratern und  letztlich auch bei der Finanzver-
waltung in Zukunft führen wird. Spätestens aber seit Ende des Jahres 2010 
mit Veröffentlichung des ersten Entwurfs eines BMF-Schreibens zur E-Bi-
lanz sind die Begriffe Taxonomie und XBRl in aller Munde. Fest steht jeden-
falls, dass die Unternehmen die Vorbereitungsphase auf die E-Bilanz durch 
die nichtbeanstandungsregel für 2012 spätestens zum 31.12.12 abgeschlossen 
haben müssen, da sie ab dem 1.1.13 bereits unterjährig nach der neuen Taxo-
nomie buchen müssen. Die Übermittlung der E-Bilanz an die Finanzverwal-
tung selbst muss erstmals für den Abschluss zum 31.12.13 in 2014 zusammen 
mit  der  ebenfalls  elektronisch  zu  übermittelnden  Steuererklärung  einge-
reicht werden.

war bis dahin das Rechnungswesen in den Unternehmen überwiegend han-
delsrechtlich geprägt, erfährt dieses zukünftig eine weitere Facette. Die elekt-
ronische Übermittlung von Bilanz und GuV ist, wenn man sich zum Beispiel die 
Veröffentlichung  im  elektronischen  Bundesanzeiger  vor  Augen  führt,  nicht 
neu. was den § 5b EStG so besonders macht, ist jedoch der umfangreiche Ein-
fluss auf langjährig gewachsene und etablierte Prozesse in den Unternehmen 
und bei Beratern. Dies ist nicht zuletzt durch die veröffentlichte Taxonomie, d.h. 
die Gliederungstiefe, die die Finanzverwaltung der Übertragung zugrunde legt 
und den Anforderungen hinsichtlich der technischen Umsetzung der Fall. Die 
Finanzverwaltung betritt mit diesem Projekt ebenso neuland, wie die Unter-
nehmen und Berater, die die Regelungen umsetzen müssen. 

neben den inhaltlichen und technischen Herausforderungen bringt ein sol-
ches  Projekt  auch  eine  Reihe  begrifflicher  neuerungen  mit  sich.  Deshalb 
werden im ersten Teil dieses Beitrags die wichtigsten Begrifflichkeiten, die 
für das Verständnis der Thematik unerlässlich sind, praxisnah erläutert. in 
einem zweiten Teil geht es dann um die konkrete Projektumsetzung sowohl 
beim Mandanten als auch beim Berater. neben einigen Hinweisen zur Daten-

ab 1.1.13 ist 
unterjährig nach 
der neuen Taxonomie 
zu buchen
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der Finanzverwal-
tung wie aufseiten 
der unternehmen
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sicherheit werden im letzten Teil ausgewählte Gliederungspositionen der Ge-
winn-  und  Verlustrechnung  nach  der  neuen  Taxonomie  Steuer  vorgestellt 
und mit Beispielen aus der buchhalterischen Praxis kommentiert.

2. grundlagen
2.1 allgemeine einführung
nach Ansicht der Finanzverwaltung sind nach § 5b EStG die inhalte sämtli-
cher Bilanzarten,  inklusive der aperiodisch zu erstellenden Umwandlungs- 
oder liquidationsbilanzen elektronisch an die Finanzverwaltung zu übermit-
teln. Grundsätzlich ist damit entweder der inhalt der Handelsbilanz und GuV 
einschließlich einer steuerlichen Überleitungsrechnung oder der inhalt der 
Steuerbilanz  für  nach  dem  31.12.12  beginnende  wirtschaftsjahre  verpflich-
tend  elektronisch  zu  übermitteln.  Es  bleibt  damit  beim  auch  bisher  schon 
vorliegenden wahlrecht. 

Es besteht damit keine Pflicht zur Einreichung einer eigenen Steuerbilanz wie 
oftmals im Zusammenhang mit der E-Bilanz angenommen wird. Davon betrof-
fen sind alle Unternehmen, ungeachtet ihrer Größe oder Rechtsform, die frei-
willig oder verpflichtend Bilanzen aufstellen. Ziel der Finanzverwaltung ist das 
Schlagwort Elektronik statt Papier. Es sollen bürokratische lasten abgebaut 
und Prozesse beschleunigt werden. Eigentliches Ziel ist aber der Aufbau eines 
Risikomanagementsystems, wonach die Steuerpflichtigen in verschiedene Ri-
sikogruppen,  zum  Beispiel  nach  risikobehaftet/risikoarm  eingeteilt  werden 
sollen, um dann gezielt Betriebsprüfungen durchführen zu können. 

Die E-Bilanz sollte ursprünglich bereits zum 1.1.11 starten. im Dezember 2011 
jedoch hat die Finanzverwaltung den Beginn der E-Bilanz in der sogenannten 
Anwendungszeitpunktverschiebungsverordnung  um  ein  Jahr  verschoben 
und gleichzeitig eine Pilotphase für das 1. Halbjahr 2011 beschlossen. An die-
ser Pilotphase haben vom 1.2.11 bis 30.6.11 insgesamt 84 Unternehmen teilge-
nommen. Am 1.7.11 hat die Finanzverwaltung einen überarbeiteten Entwurf 
eines BMF Schreibens herausgegeben, in dem die Ergebnisse der Pilotphase 
eingeflossen sind. Dazu konnten die Verbände noch mal Stellung beziehen, 
bevor am 28.9.11 das lang erwartete endgültige BMF Schreiben zur E-Bilanz 
veröffentlicht wurde. in diesem bekennt sich die Finanzverwaltung zu einem 
sogenannten „Soft-landing“ der E-Bilanz, da sie in diesem Schreiben zahlrei-
che zeitliche Zugeständnisse für die Unternehmen gemacht und 32 neue Auf-
fangpositionen  in  die  Taxonomie  eingefügt  hat.  Für  alle  Unternehmen  gilt 
danach, dass es bei kalendergleichem wirtschaftsjahr von der Finanzverwal-
tung nicht beanstandet wird, wenn der Jahresabschluss 2012 noch in Papier-
form  ohne  Taxonomie-Struktur  abgegeben  wird.  Damit  wurde  faktisch  die 
E-Bilanz erneut um ein Jahr verschoben. nichtsdestotrotz sollten die Unter-
nehmen  frühzeitig  im  Jahre  2012  mit  der  Umstellung  beginnen,  um  das  
2. Halbjahr 2012 noch als Testlauf für die E-Bilanz nutzen zu können, damit 
sie  zum  1.1.13  verpflichtend  nach  der  Taxonomie-Struktur  buchen  können. 
Dabei ist genügend Zeit einzuplanen, da das Projekt E-Bilanz maßgeblichen 
Einfluss auf die vorhandenen und etablierten rechnungslegungsbezogenen 
Prozessstrukturen in allen Unternehmen, unabhängig von deren Größe oder 
Branche, nehmen wird. Als Teil des E-Government wird die E-Bilanz in Zu-

Wahlrecht 
besteht weiterhin 
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kunft den elektronischen Austausch besteuerungsrelevanter Daten zwischen 
der Finanzverwaltung und den Unternehmen auf eine neue Stufe stellen (vgl. 
Richter/Kruczynski/Kurz: Die E-Bilanz: Ein Beitrag zum Steuerbürokratieab-
bau?, DB 10, 1604). Das Ziel der Finanzverwaltung ist dabei klar gesteckt: Der 
Abbau von Verwaltungsaufwand und die Optimierung der Veranlagung sowie 
die Verminderung des Risikos im Steuervollzug sollen durch elektronisch au-
tomatisierte Verfahren erreicht werden. Aus Sicht der Unternehmen ist der 
konkrete weg jedoch mit erheblichem Aufwand verbunden.

2.2 rechtliche grundlagen
Der Mindestumfang der Taxonomie findet seine Rechtsgrundlage nach An-
sicht der Finanzverwaltung in § 5b EStG in Verbindung mit § 51 Absatz 4 nr. 1b 
EStG. nach § 51 Absatz 4 nr. 1b EStG wird die Finanzverwaltung ermächtigt, 
den Mindestumfang der Taxonomie festzulegen. Ob diese Rechtsgrundlage 
allerdings  eine  derart  dezidierte  Mindestgliederungstiefe  der  Taxonomie 
rechtfertigen kann, bleibt zweifelhaft.

Schließlich  ist zu beachten, dass § 5b EStG eine reine Verfahrensvorschrift 
darstellt und keinerlei Auswirkungen auf die Systematik der steuerlichen Ge-
winnermittlung  und  auf  Buchführungs-  und  Aufzeichnungspflichten  hat. 
nach § 5b EStG ist lediglich der inhalt der Bilanz und Gewinn- und Verlust-
rechnung elektronisch als Anlage zur Einkommensteuer- bzw. Körperschaft-
steuererklärung zu übermitteln. Der inhalt der Bilanz und Gewinn- und Ver-
lustrechnung  ergibt  sich  aber  ausschließlich  aus  den  handelsrechtlichen 
GoBs zuzüglich der steuerlichen Vorschriften.

Bei dem Streit handelt es sich allerdings aus unserer Sicht um einen reinen 
theoretischen Streit. Selbst bei einer festgestellten Rechtswidrigkeit – was 
nach dem Urteil des BFH vom 16.11.11 (vgl. BFH, Urteil vom 16.11.11, X R 18/09, 
DStR 11, 2447) zur Rechtmäßigkeit der Anlage EÜR eher als gering angesehen 
werden muss – würde der Gesetzgeber, wie wir es aus vielen anderen steuer-
lichen Gesetzen kennen, nachbessern und die E-Bilanz wäre trotzdem elekt-
ronisch zu übermitteln.

2.3 erläuterung technischer Begriffe

2.3.1 Kerntaxonomie
Die Taxonomien stehen unter www.eSteuer.de zur Ansicht und zum Abruf be-
reit. Die elektronische Übermittlung der inhalte der Bilanz und der Gewinn- 
und  Verlustrechnung  erfolgt  dabei  grundsätzlich  nach  der  Kerntaxonomie. 
Sie beinhaltet die Positionen für alle Rechtsformen, wobei im jeweiligen Ein-
zelfall  nur  die  Positionen  zu  befüllen  sind,  zu  denen  auch  tatsächlich  Ge-
schäftsvorfälle vorliegen. 

Die Taxonomie umfasst dabei ein Stammdaten-Modul („GcD-Modul“) und ein 
Jahresabschluss-Modul („GAAP-Modul“). während das GAAP Modul ein Da-
tenschema  zur  Übermittlung  der  gebräuchlichen  Berichtsbestandteile  für 
Unternehmen aller Rechtsformen und Größenordnungen enthält, enthält das 
„GcD“-Modul ein Datenschema zur Übermittlung von Dokumentinformatio-
nen, informationen zum Bericht und informationen zum Unternehmen.

§ 5b estg stellt eine 
reine Verfahrens- 
vorschrift dar

IHr Plus Im NeTZ
siehe unter

www.esteuer.de



BETRiEBSwiRTScHAFT  SOnDERAUSGABE 
iM BlicKPUnKT

BIlaNZIeruNg

4

Für bestimmte wirtschaftszweige (spezielle Kontenrahmen) wurden daneben 
noch zusätzlich sogenannte Branchentaxonomien erstellt, die in diesen Fällen 
für die Übermittlung der Datensätze zu verwenden sind. Diese unterscheiden 
sich  dabei  in  Spezialtaxonomien  (Banken  und  Versicherungen)  und  Ergän-
zungstaxonomien  (wohnungswirtschaft,  Verkehrsunternehmen,  land-  und 
Forstwirtschaft, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und kommunale Eigen-
betriebe). Spezialtaxonomien sind völlig eigenständige Taxonomien, wohinge-
gen die Ergänzungstaxonomien die Kerntaxonomie lediglich ergänzen.

merKe |  individuelle Erweiterungen der Taxonomien können nicht über-
mittelt werden!

2.3.2 mussfeld 
Die Taxonomie enthält die für den Mindestumfang im Sinne der §§ 5b, 51 Ab-
satz 4 nummer  1b EStG erforderlichen Positionen, die mit den am Bilanz-
stichtag vorhandenen Daten der einzelnen Buchungskonten zu befüllen sind. 
Dies gilt in Abhängigkeit davon, ob ein derartiger Geschäftsvorfall überhaupt 
vorliegt und in welchem Umfang diese Angaben für Besteuerungszwecke be-
nötigt  werden.  Dabei  werden  verschiedene  Positionseigenschaften  unter-
schieden.

Die in den Taxonomien als „Mussfeld“ gekennzeichneten Positionen sind un-
abhängig von der Rechtsform und der Größe des Unternehmens zwingend zu 
befüllen (Mindestumfang). Es wird elektronisch mit Hilfe der ERic Schnitt-
stelle überprüft, ob formal alle Mussfelder in den übermittelten Datensätzen 
enthalten sind. Sofern sich ein Mussfeld nicht mit werten füllen lässt, weil die 
Position  in  der  ordnungsgemäßen  individuellen  Buchführung  nicht  geführt 
wird oder aus ihr nicht ableitbar ist, ist zur erfolgreichen Übermittlung des 
Datensatzes die entsprechende Position ohne wert (technisch: nil-wert) zu 
übermitteln.

merKe |  wir weisen darauf hin, dass nicht für jede Position, die mit einem 
nil-wert gefüllt werden soll,  im eigenen Kontenrahmen ein Konto ange-
legt werden muss. Vielmehr wird automatisch vom EDV System – hier soll-
te Kontakt zum EDV-Berater aufgenommen werden – der nil-wert beige-
stellt, wenn der Taxonomie-Position kein entsprechendes Konto aus dem 
Kontenrahmen beim Kontenmapping zugeordnet wurde. 

2.3.3 auffangposition
im  Datenschema  der  Taxonomie  findet  man  neben  „Muss“-Feldern  und 
„Kann“-Feldern auch sogenannte Auffangpositionen, die durch die Formulie-
rung im beschreibenden Text „nicht zuordenbar“ in der jeweiligen Positions-
bezeichnung erkennbar sind (vgl. zum Beispiel „Anteile an verbundenen Un-
ternehmen, nach Rechtsform nicht zuordenbar“). Diese wurden von der Fi-
nanzverwaltung in die Taxonomie eingefügt, um Eingriffe in das Buchungs-
verhalten der Unternehmen zu vermeiden, aber trotzdem einen hohen Grad 

spezial- und 
ergänzungstaxono-

mien als zusätzliche 
Branchentaxonomien
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an Standardisierung zu erreichen. nach Abschluss der Pilotphase sind nun-
mehr 54 statt 22 Auffangpositionen in der Taxonomie enthalten. 

Gemäß Tz. 19 des endgültigen BMF-Schreibens zur E-Bilanz vom 28.9.11 darf 
ein Steuerpflichtiger zur Sicherstellung der rechnerischen Richtigkeit für die 
Übermittlung  der  Daten  die  Auffangposition  nutzen,  wenn  er  eine  durch 
Mussfelder vorgegebene Differenzierung für einen bestimmten Sachverhalt 
nicht aus der Buchführung ableiten kann.

Diese Formulierung  lässt Platz  für  verschiedene  interpretationen. Entweder 
eine sehr weit gefasste nutzungsmöglichkeit der Auffangpositionen oder eine 
eher strikte Auslegung der nutzbarkeit (vgl. ausführlich Jansen/Polka, DStR 
11, 7). Die Finanzverwaltung hat nun ihre Meinung in einem nicht rechtsverbind-
lichen FAQ-Dokument (vgl. abrufbar auf der internetseite www.eSteuer.de) zu-
sammengefasst. Dies kann für die Unternehmen lediglich als Anhaltspunkt 
dienen. Ein Rechtsanspruch ergibt sich aus diesem Dokument nicht. 

Aus diesem Dokument geht hinsichtlich der nutzung von Auffangpositionen 
hervor, dass ein wert grundsätzlich aus der Buchführung ableitbar ist, wenn 
er sich aus den Buchführungsunterlagen im Sinne des § 140 AO ergibt. Dabei 
soll  die  Ableitbarkeit  grundsätzlich  die  Buchführung  als  Ganzes  betreffen, 
was bedeutet, dass die Ableitung aus dem Hauptbuch oder aus den nebenbü-
chern,  zum  Beispiel  aus  dem  Beteiligungsverzeichnis,  oder  zum  Beispiel 
durch eine maschinelle Auswertung von Buchungsschlüsseln erfolgen kann. 
Dies  würde  bedeuten,  dass  zum  Beispiel  die  Auffangposition  bei  den  Um-
satzerlösen, die in der vorliegenden Taxonomie nach Umsatzsteuertatbestän-
den  aufzuschlüsseln  sind,  nicht  genutzt  werden  kann,  wenn  –  wie  üblich  – 
 die Umsatzerlöse alle auf einem Konto mit Umsatzsteuerschlüsseln gebucht 
werden. Folge wäre, dass neue Konten einzurichten sind.

Allerdings wird es in einer Einführungszeit von fünf bis sechs Jahren ausrei-
chen, so die Aussage der Finanzverwaltung, die Ableitung der werte aus dem 
Hauptbuch, d.h. die werte, wie sie sich aus den im Unternehmen geführten 
Kontensalden des Hauptbuches ermitteln lassen, vorzunehmen. Dies bedeu-
tet,  dass  zum  Beispiel  bei  der  nutzung  von  Umsatzsteuerschlüsseln  das 
Konto Umsatzerlöse in der Einführungszeit der Auffangposition „Umsatzer-
löse, nicht zuordenbar“ zugeordnet werden kann. 

merKe | Hinzuweisen ist darauf, dass kein wahlrecht zwischen der nut-
zung der Auffangposition und der als „Mussfeld“ oder „Mussfeld, Konten-
nachweis erwünscht“ gekennzeichneten Position besteht, wenn eine in der 
Taxonomie  vorgegebene  Differenzierung  durch  Mussfelder  in  den  Bu-
chungskonten abgebildet wird. Damit gehen die Mussfelder einer Auffang-
position vor.

Die Unternehmen sollten sich bei der Umsetzung des Projekts E-Bilanz ge-
nau  überlegen,  ob  sie  eine  Auffangposition  nutzen  wollen  oder  nicht.  Dies 
sollte aus der Sichtweise der informationspolitik gegenüber der Finanzver-
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waltung erfolgen. Für alle Unternehmen jedoch, die den zeitlichen und ar-
beitsreichen Mehraufwand der Kontenanpassung und -einrichtung scheuen, 
stellen  die  Auffangpositionen  eine  Erleichterung  dar,  die  E-Bilanz  an  die  
Finanzverwaltung zu übersenden und damit ihrer Verpflichtung aus § 5b EStG 
nachzukommen. 

2.3.4 mapping
Das sogenannte Mapping oder Kontenmapping stellte die Teilnehmer der Pi-
lotphase vor besonders große Herausforderungen. Es bedeutet, dass die Un-
ternehmen die Konten ihres Kontenplans den jeweiligen Positionen der Taxo-
nomie zuordnen müssen. Dies ist in den Fällen, in denen die Unternehmen 
die vorgegebene Gliederungstiefe der Taxonomie bereits in ihren Kontenplä-
nen abgebildet haben, kein Problem. wenn aber eine vorgegebene Position 
der Taxonomie bisher nicht auf einem eigenen Konto in der Buchhaltung ge-
bucht wird, stellt sich die Frage, wie das Unternehmen den geforderten wert 
aus der Buchhaltung ableiten kann.

individuelle Positionsbezeichnungen sind dabei unzulässig. Sollten in der ei-
genen Buchhaltung individuelle Untergliederungen einer Bilanzposition vor-
handen  sein,  so  sind  diese  zwingend  einer  in  der  Taxonomie  vorhandenen 
Position zuzuordnen. Für die Differenzierung kann der Kontennachweis über-
mittelt werden.

Je  nach  Größe  des  Unternehmens  und  Größe  des  benutzten  Kontenplans 
nimmt das Mapping einige Zeit in Anspruch. letztlich müssen die Unterneh-
men  jedes  Konto  ihres  Kontenplans  durchgehen  und  einer  Position  in  der 
Taxonomie zuordnen. Dies geschieht anhand der sogenannten Tag iD. Diese 
Tag iD, zum Beispiel bs.ass.fixAss.tang.otherEquipment bezeichnet die genaue 
Position andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung in der Taxono-
mie. Dadurch  ist es  für die Unternehmen möglich, aus einer Buchführung 
mehrere  Auswertungen  herauszufiltern.  Die  E-Bilanz  ist  dadurch  letztlich 
neben der Handelsbilanz eine weitere Auswertung, die der Unternehmer aus 
seiner Buchführung ziehen kann. Deshalb ist auch die manchmal getroffene 
Aussage,  dass  es  sich  bei  der  Steuer-Taxonomie  um  einen  Kontenrahmen 
handelt, genau genommen nicht korrekt. Je nach benutzten EDV-Systemen 
werden die Auswertungen auch ledger oder Reports genannt. 

Das Mapping bietet für Unternehmen darüber hinaus aber auch die chance, 
veraltete Konten bzw. evtl. doppelt bebuchte Konten aufzuspüren und zu eli-
minieren, da, wie bereits oben erwähnt, für jedes Konto einzeln entschieden 
werden muss, welcher Position in der Steuer-Taxonomie es zugeordnet wer-
den soll. individuell eingerichtete Konten müssen dabei evtl. zusammenge-
fasst  werden,  da  die  Steuer-Taxonomie  keine  weitere  Unterteilung  vorgibt; 
andere Konten müssen entweder neu eingerichtet oder neu benannt werden, 
um sie mit dem richtigen Feld der Steuer-Taxonomie mappen zu können

2.3.5 XBrl
XBRl (eXtensible Business Reporting language)  ist eine auf dem internet-
standard XMl (eXtensible Markup language) – web-Sprache zur Darstellung 
hierarchisch strukturierter Daten – basierende computersprache für die Er-
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stellung, den Austausch und den Vergleich von Unternehmensinformationen, 
insbesondere  Finanzdaten,  auf  elektronischem  wege.  Mit  dem  Einsatz  von 
XBRl  wird  primär  das  Ziel  verfolgt,  den  „elektronischen  Datenaustausch 
durch  ein  syntaktisch  exaktes  und  semantisch  eindeutiges  Datenformat“  
(vgl. XBRl e.V., leitfaden zur HGB-Taxonomie 3.0, online  im internet unter 
www.xbrl.de) zu fördern. 

XBRl stellt dabei einen von jedermann nutzbaren offenen und weltweit aner-
kannten Standard dar, der dabei weder an eine Software noch an die nutzung 
auf ein bestimmtes Rechnungslegungssystem beschränkt ist. Ein Datenaus-
tausch  mittels  XBRl  trägt  dabei  zur  Reduzierung  von  Transaktionskosten 
und zur Vermeidung von Erfassungsfehlern bei, da manuelle Schnittstellen 
entfallen. XBRl bedient sich bei der Definition der einzelnen Positionen der 
sogenannten Tagging-Methode. Dabei werden Elemente eines informations-
paketes mit eindeutigen Kennungen, den sogenannten Tags, versehen, de-
nen wiederum eine anwendungskonforme Semantik  innewohnt. Ein XBRl-
name einer Position ist zum Beispiel bs.ass.fixAss.tan.other.Equipment.

Viele Unternehmen kennen XBRl bereits aus der Veröffentlichung ihrer Jah-
resabschlüsse  beim  Bundesanzeiger.  Darüber  hinaus  fordern  auch  einige 
Banken bereits Unternehmensdaten per XBRl Schnittstelle von den Unter-
nehmen  ein.  Damit  hat  sich  die  Finanzverwaltung  auf  eine  weltweit  aner-
kannte  Schnittstelle  festgelegt,  die  die  Unternehmen  neben  der  Übermitt-
lung der E-Bilanz auch für andere Übertragungen nutzen können, sei es für 
Banken, Kunden, lieferanten etc. 

2.3.6 eriC
Für die Übermittlung der E-Bilanz ist ein weiterer Kommunikationsweg ne-
ben  dem  Elster-Portal  mit  der  Finanzverwaltung  geschaffen  worden.  Zur 
Übermittlung der E-Bilanz muss der Steuerpflichtige eine Validierungssoft-
ware  (ERic = Elster Rich client) der Finanzverwaltung  in sein EDV-System 
implementieren.  Dies  führt  bei  großen  Softwareanbietern  zu  Kopfzerbre-
chen, da sie aus haftungstechnischen Gründen ungern Fremdsoftware in ihr 
EDV-System  integrieren  möchten.  letztlich  ist  die  Schnittstelle  aber  ver-
pflichtend für alle Steuerpflichtige.

Sie ist neben der formalen Überprüfung, für die Verschlüsselung und Kom-
primierung der Daten, der Authentifizierung, des Versandes an die Finanz-
verwaltung  und  schließlich  für  die  Rückmeldung  der  Übertragung  verant-
wortlich. im Gegensatz zu Elster gibt es bei ERic weder eine Eingabemaske 
noch werden XBRl Daten generiert. Vielmehr wird der zu übermittelnde Da-
tensatz  innerhalb  der  Steuer-,  Finanz-  und  Buchhaltungssoftware  erzeugt 
und im Anschluss daran als XMl-Datei an ERic übergeben (vgl. Richter/Kru-
cynski/Kurz, DB 10, 1606).

Konkret prüft ERic auf Ebene der Unternehmen, ob zum Beispiel alle Muss-
felder befüllt wurden, ob die Summe der Aktivseite gleich der Summe der 
Passivseite  ist,  oder,  ob  die  einzelnen  Summen  unterhalb  eines  Summen-
mussfeldes  die  jeweilige  Summe  ergeben.  wie  die  Pilotphase  gezeigt  hat, 
überprüft er aber zum Beispiel nicht, ob der Jahresabschluss der Gewinn- 
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und Verlustrechnung dem der Bilanz entspricht. Es handelt sich also um eine 
rein formale Überprüfung und nicht um eine inhaltliche Prüfung des Daten-
satzes.

2.3.7 Härtefallregelung
in § 5b Abs. 2 EStG heißt es, das die Finanzbehörde auf Antrag zur Vermeidung 
unbilliger Härten auf eine elektronische Übermittlung verzichten kann. § 150 
Abs.  8  AO  gilt  entsprechend.  Ein  erfolgreicher  Antrag  setzt  danach  voraus, 
dass eine elektronische Übermittlung entweder wirtschaftlich oder persön-
lich für den Steuerpflichtigen unzumutbar sein muss. Dies ist nach § 150 Abs. 
8  S.  2  AO  insbesondere  gegeben,  wenn  die  technischen  Möglichkeiten  zur 
Übermittlung  fehlen oder die persönlichen Kenntnisse und Fähigkeiten des 
Steuerpflichtigen zur elektronischen Datenübermittlung nicht ausreichen. 

Bei der Beurteilung über einen Härtefallantrag hat die Finanzverwaltung ei-
nen eigenen Ermessenspielraum. Aus unserer Sicht dürfte die Härtefallre-
gelung allerdings nur einen stark eingeschränkten Anwendungsbereich ha-
ben.  Jedoch  sollten  die  Unternehmen,  die  bisher  rechtskonform  buchen, 
aber die Daten nicht digital vorhalten, einen solchen Antrag stellen,  insbe-
sondere auch deshalb, da die Finanzverwaltung anders als bei der Einkom-
mensteuererklärung bzw. den Voranmeldungen keinen eigenen client anbie-
ten, wie zum Beispiel das Elster-Portal. Darüber hinaus ist der Steuerpflich-
tige von seinem Softwareanbieter abhängig, ob dieser überhaupt eine solche 
E-Bilanz lösung anbietet. (Auf der internetseite www.eSteuer.de hat die Fi-
nanzverwaltung eine liste veröffentlicht, auf der sich jeder Softwareanbieter 
eintragen kann, der eine E-Bilanz lösung bereithält.)

Hinsichtlich der Form des Antrags hat sich die Finanzverwaltung im endgül-
tigen  BMF-Schreiben  derart  geäußert,  dass  der  Antrag  keiner  besonderen 
Form bedarf. Vielmehr wird die Einreichung der  jeweiligen Bilanzen  in Pa-
pierform als Antrag auf Abgabe der Bilanz in Papierform gewertet. 

2.4 Ziele
Die  Finanzverwaltung  möchte  mit  den  von  den  Unternehmen  übersandten 
Daten der E-Bilanz letztlich ein effektives Risikomanagement aufbauen, um 
so in der lage zu sein, trotz sinkender Personalzahlen, gleichbleibende bzw. 
weiter steigende Steuermehreinnahmen erzielen zu können. Dazu muss ein 
ökonomischer, effizienter und qualitätsorientierter Einsatz der vorhandenen 
Ressourcen durch Konzentration auf  risikoreiche Steuerfälle gewährleistet 
werden. Ziel soll letztlich die maschinelle Überprüfung aller Steuerfälle sein.
Dazu werden die Steuerpflichtigen in verschiedene Kategorien eingeteilt. Je 
nach ausgefüllter E-Bilanz werden sie dann zum Beispiel in risikoarm/risiko-
behaftet oder hohes bzw. niedriges Kontrollbedürfnis eingeteilt.  im Gegen-
satz dazu wurden die Steuerpflichtigen bisher nach Umsätzen oder zu ver-
steuerndem Einkommen eingeteilt.

Daran zeigt sich auch die eigentliche Zielgruppe der E-Bilanz. Es sollen an-
hand der übermittelten E-Bilanz-Daten die Steuerpflichtigen überprüft wer-
den, die bisher aufgrund ihrer Größenklasseneinteilung nicht regelmäßig der 
Betriebsprüfung unterlegen haben. Hier wird die Finanzverwaltung zukünftig 
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in die lage versetzt, gezielt ihre Betriebsprüfer zu den „auffälligen“ Steuer-
pflichtigen zu schicken. Dieser Umstand macht deutlich, dass es für die Un-
ternehmen zukünftig noch wichtiger wird, von Jahr zu Jahr gleichmäßig zu 
buchen.

Dagegen ist der Mehrwert der E-Bilanz-Zahlen bei anschlussgeprüften Un-
ternehmen mehr als fraglich, da die Betriebsprüfung zumeist kurz nach Ver-
öffentlichung des Jahresabschlusses Zugriff auf alle Buchungen des Unter-
nehmens hat. Hierzu wurde von der Finanzverwaltung aber ganz klar gesagt, 
dass es politisch nicht gewollt sei, gerade die großen Unternehmen von der 
E-Bilanz  auszunehmen.  Der  Aufschrei  bei  den  kleinen  Unternehmen  wäre 
sicherlich sehr groß gewesen.

3. Projektumsetzung
3.1 Projektumsetzung in den unternehmen
Für eine erfolgreiche Umsetzung des Projekts „E-Bilanz" sind als notwendi-
ge Projekttreiber die folgenden Punkte zu nennen:

�� die  zutreffende  Besetzung  des  Projektteams  mit  Spezialisten  aller  not-
wendigen Fachrichtungen,

�� die Ausarbeitung eines Projektzeitplans, 

�� die Analyse der vorhandenen Strukturen aller durch die E-Bilanz tangier-
ten innerbetrieblichen Prozesse sowie 

�� die auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse aus dieser Analyse getroffene 
Entscheidung über die Umsetzungsstrategie.

3.1.1 Verantwortungsbereiche
Durch die notwendige Anpassung der betriebswirtschaftlichen Prozessstruk-
turen an die Anforderungen, die aus der Einführung der E-Bilanz dem Unter-
nehmen  erwachsen,  werden  verschiedene  Verantwortungsbereiche  inner-
halb  des  Unternehmens  tangiert.  So  bedürfen  sämtliche  Bereiche  von  der 
handelsrechtlichen  Rechnungslegung,  inklusive  der  Teilbereiche  Fakturie-
rung, Einkauf und wareneingang über die Jahresabschlusserstellung bis hin 
zur  Erstellung  der  Steuererklärung  einer  Überprüfung.  Eine  wesentliche 
Aufgabe  wird  dabei  die  Koordination  der  Bereiche  iT/Datenverarbeitung, 
Rechnungswesen und Steuern bzw. der Datenaustausch und die Kommuni-
kation  mit  dem  steuerlichen  Berater  sein.  Darüber  hinaus  sollte  auch  die 
interne  Abteilung  für  Qualitätssicherung  bzw.  der  zuständige  compliance 
Beauftragte in das Projekt mit einbezogen werden.

Das Projektteam sollte somit aus den folgenden vier Fachdisziplinen bestehen:

1.  Rechnungswesen,
2. iT,
3. Steuern und 
4. Qualitätssicherung/compliance.

mehrwert der  
e–Bilanz–Zahlen  
ist fraglich



BETRiEBSwiRTScHAFT  SOnDERAUSGABE 
iM BlicKPUnKT

BIlaNZIeruNg

10

Das Projektteam könnte zum Beispiel aus der leitung des Rechnungswesens 
sowie der leitung der iT-Abteilung als „interne Projektmitglieder". Als „ex-
terne  Projektmitglieder"  können  dem  Projektteam  der  Steuerberater  als 
Steuerexperte und der wirtschaftsprüfer als Qualitätssicherer angehören.

PraXIsHINWeIs | Auch der wirtschaftsprüfer nimmt maßgeblichen Ein-
fluss auf die zu übermittelnde E-Bilanz. nämlich immer dann, wenn er Bu-
chungen aufgrund eines aufgedeckten Fehlers „veranlasst". Sollte durch 
eine solche Buchung das aus steuerlicher Sicht „falsche" Konto angespro-
chen werden, könnte dies negative Auswirkungen bei der automatischen 
Risikoanalyse der Finanzverwaltung auf Veranlagungsebene haben. 

3.1.2 Zeitplan
Die erfolgreiche Projektumsetzung hängt nicht zuletzt von der zeitgerechten 
Umsetzung  ab.  Zur  Übermittlung  der  E-Bilanz  für  das  abgelaufene  wirt-
schaftsjahr  muss  unterjährig  das  Rechnungswesen  schon  „E-Bilanz-kon-
form" buchen. Somit ist die Umsetzung des Projekts spätestens am 31.12.12 
fertigzustellen, damit ab dem 1.1.13 im Rechnungswesen „E-Bilanz-konform" 
gebucht werden kann. 

Hierzu empfiehlt sich den nachfolgenden Projektablauf zwischen Steuerbe-
rater und Unternehmen anzustimmen:

1.  Entscheidung über die Umsetzungsstrategie  (Versendung durch das Un-
ternehmen oder Versendung durch den steuerlichen Berater)

2. Abgleich der Taxonomie mit dem Kontenplan des Unternehmens
3. Angebotserstellung des steuerlichen Beraters über den lösungsweg "Ver-

sendung durch steuerlichen Berater"
4. Ermittlung der Anpassungsspielräume im Kontenrahmen
5. Mapping des Kontenplans Taxonomie
6. Testlauf des angepassten Buchungsverhaltens im 3. Quartal 2012
7. Übermittlung des Testlaufs und Prüfung durch den steuerlichen Berater

3.1.3 analyse der vorhandenen rechnungswesenstruktur
Bei der Analyse der vorhandenen Rechnungswesenstruktur sollte der Fokus 
zum  einen  auf  der  rechnungslegungsrelevante  Software-infrastruktur  und 
auf der vorhandenen Buchungssystematik liegen.

3.1.4 rechnungslegungsrelevante software-Infrastruktur
Um  einen  Überblick  über  die  rechnungslegungsrelevante  Software-infra-
struktur zu erhalten, sollte in einem ersten Schritt eine Top-Down-Analyse 
der  vorhandenen  rechnungslegungsbezogenen  Anwendersoftware  vorge-
nommen werden. Dabei werden u.a. ausgehend vom Hauptbuch die weiteren 
nebenbücher und die selbst erstellte Auswertungssoftware, wie z.B. Excel, 
analysiert. Das Hauptbuch besteht in der Regel aus der eigentlichen Finanz-
buchhaltungssoftware. Hierbei ist festzustellen, ob in der Unternehmung ei-
ne Standardsoftwarelösung für die reine Finanzbuchhaltung oder ein imple-
mentiertes ERP-System eingesetzt wird. Mit dem Hauptbuch verknüpft sind 
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in der Regel die nebenbücher wie die Anlagenbuchhaltung, das Debitoren- 
und Kreditorennebenbuch, die Materialwirtschaft, das Zahlungssystem und 
die lohnbuchhaltung. Zwischen dem Hauptbuch und seinen nebenbüchern 
bestehen  entweder  automatische  Buchungsroutinen  oder  manuelle  Bu-
chungsübernahmen. Darüber hinaus existieren in der Regel selbsterstellte 
nebenbücher  wie  z.B.  für  die  Reisekostenerfassung,  das  Beteiligungsma-
nagement, das Bonimanagement oder das Vertragswesen. Auch diese Soft-
ware bzw. andere Berechnungssheets gilt es zu erfassen und in den iT-Über-
blick zu integrieren. 

Das Hauptbuch wird je nach Softwareanbieter auch Report, ledger oder Aus-
wertung genannt. Zu prüfen ist, ob die eingesetzte Software in der lage ist, 
mehrere  Hauptbücher  und/oder  verschiedene  Buchungskreise  parallel  zu 
führen.  Dies  wird  notwendig,  um  unterschiedliche  handelsrechtliche  und 
steuerrechtliche Ausweis- und Bewertungsansätze abbilden zu können. 

Daten aus nebenbücher generieren Daten, die anschließend in das Haupt-
buch einfließen. Aus diesem Grund ist zu überprüfen, ob die gegenwärtig ge-
nutzte Software für nebenbücher die gleichen Anforderungen erfüllt, wie sie 
an die Software der Hauptbücher gestellt werden.

�◼ Beispiel

im nebenbuch der Anlagenbuchhaltung werden wirtschaftsgüter mit Anschaf-
fungskosten zwischen 150 EUR und 1.000 EUR steuerlich in einem Sammelposten 
erfasst und über fünf Jahre abgeschrieben. Die durchschnittliche wirtschaftliche 
nutzdungsdauer beträgt dagegen nur drei Jahre. im handelsrechtlichen Jahres-
abschluss wird deshalb, entgegen der steuerlichen Bewertung, die Abschreibung 
über die tatsächliche nutzungsdauer vorgenommen, um eine Überbewertung im 
handelsrechtlichen Jahresabschuss zu vermeiden. Aus diesem Grund werden in 
der  Anlagenbuchhaltung  den  oben  genannten  wirtschaftsgütern  zwei  unter-
schiedliche  Abschreibungsreihen  zugeordnet.  Das  nebenbuch  kann  somit  je-
weils einen handelsrechtlichen und einen steuerlichen wertansatz liefern.

Das obige Beispiel zeigt exemplarisch für die in der iT-Struktur vorhandenen 
nebenbücher, dass die Abbildung unterschiedlicher wertansätze im Haupt-
buch von den nebenbüchern abhängen kann. Deshalb ist es zu empfehlen, 
die  nebenbücher  auf  ihre  Fähigkeiten  hinsichtlich  differenzierter  Auswer-
tungsmöglichkeiten  zu  untersuchen.  Dies  gilt  ebenfalls  für  alle  sonstigen 
selbsterstellten nebenbücher in Excel oder alternativen Softwareanwendun-
gen. Zu denken wäre an die in Excel oder ähnlichen Berechnungssheets er-
stellten  Reisekostenabrechnungen,  die  Gegenüberstellungen  der  Beteili-
gungsbuchwerte  im  Finanzanlagevermögen  mit  ihren  unterschiedlichen 
wertansätzen  aufgrund  unterschiedlicher  Bewertungsvorschriften  in  Han-
dels- und Steuerbilanz oder auch die Berechnungs- und Dokumentationsta-
bellen für Einzelwertberichtigungen.
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Darüber hinaus sollte in einem ersten Schritt eine Analyse des eingesetzten 
Kontenrahmens vorgenommen werden. Die Analyse kann die folgenden Fra-
gen berücksichtigen:

�� Benutzt die Finanzbuchhaltung einen Standardkontenrahmen?
�� Existiert ein konzerneinheitlicher Kontenrahmen?
�� wird ein branchenspezifischer Kontenrahmen genutzt?
�� Können individuelle Anpassungen am Kontenrahmen vorgenommen werden?

Aus Sicht des iT-Verantwortlichen ist bei der Analyse herauszuarbeiten, wel-
chen Anpassungsspielraum der eingesetzte Kontenrahmen bietet. Darüber 
hinaus muss der Projektverantwortliche aus der Übersicht über die iT-infra-
struktur die folgenden informationen erhalten: 

�� welche iT-Systeme werden eingesetzt?

�� welche  Abhängigkeiten  und  informationsflüsse  bestehen  zwischen  den 
verschiedenen Systemen?

�� Haben die einzelnen eingesetzten Anwendungen die Fähigkeit verschiede-
ne Auswertungen zu generieren?

�� wird seitens des Softwareanbieters Support zur Verfügung gestellt?

�� ist eine XBRl-Schnittstelle zum Versand der Daten in der Software integriert?

�� Kann der vorhandene Kontenrahmen, wenn notwendig, erweitert werden?

�� welchen  Anpassungsspielraum  bietet  die  Finanzbuchhaltungssoftware 
insgesamt?

�� Können eventuell notwendige Anpassungen durch eigene Mitarbeiter vor-
genommen werden oder bedarf es hierfür der Hilfe externer Spezialisten?

3.1.5 Vorhandene Buchungssystematik
nach der Ermittlung der rechnungslegungsrelevanten Softwareinfrastruktur 
ist die Analyse der  vorhandenen Buchungssystematik die nächste Aufgabe 
des  Projektverantwortlichen.  Dabei  ist  zunächst  herauszuarbeiten,  welche 
Konten  im Kontenrahmen durch automatische Buchungsübernahmen,  z.B. 
im Bereich der Umsatzerlöse oder des Materialaufwandes bebucht werden. 
Vor allem bei einem Einsatz von komplexen iT-Systemen, die sich durch die 
integration von warenwirtschaftssystemen auszeichnen, werden regelmäßig 
automatische  Buchungsübernahmen  zwischen  den  Schnittstellen  der  wa-
renwirtschaft und der Finanzbuchhaltung angewandt. Die identifizierung von 
Konten,  die  automatisch  bebucht  werden,  ist  für  die  spätere  Umsetzung 
wichtig,  da  bei  diesen  sogenannten  Automatikkonten  der  Umstellungspro-
zess schon vor der Schnittstelle in der warenwirtschaft beginnen muss. Hier-
zu zählt aber z.B. auch die Verbuchung der Umsatzsteuer sowie deren Be-
messungsgrundlage. 
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Zusammenfassend  sind  folgende  Schwerpunkte  für  die  Analyse  der  Bu-
chungsstruktur zu beachten:

�� welche Automatikkonten werden bebucht?
�� werden steuerliche Sachverhalte im Rechnungswesen bereits abgebildet?
�� Existiert eine Buchungs- oder Kontierungsrichtlinie?
�� Befindet sich das Unternehmen in einem Konzernverbund mit einer ein-
heitlichen Buchungsrichtlinie?

3.1.6 umsetzungsstrategien
Bei  der  Anpassung  der  notwendigen  Prozesse  und  Systeme  innerhalb  des 
Unternehmens  an  die  Anforderungen  des  Projekts  E-Bilanz  ist  als  erster 
Schritt  die  Entscheidung  über  die  Umsetzungsstrategie  zu  nennen.  Diese 
sollte vor allem vor dem Hintergrund der bisherigen Verfahrensweise bei der 
Steuerdeklaration  gewählt  werden.  Dabei  steht  folgende  Frage  im  Mittel-
punkt:  „nutzt  das  Unternehmen  einen  externen  steuerlichen  Berater  oder 
bedient man sich einer eigenen Steuerabteilung?" im Folgenden sollen die 
beiden möglichen Umsetzungsstrategien kurz erläutert werden.

3.1.6.1 möglichkeit der Übermittlung durch den steuerberater
wird die Steuerdeklaration bisher durch einen Steuerberater vorgenommen, 
kann  auch  in  Zukunft  diese  Vorgehensweise  leicht  modifiziert  beibehalten 
werden. wie der nachfolgenden Grafik in der rechten Spalte zu entnehmen 
ist, bietet diese Möglichkeit die geringsten Veränderungen aufseiten des Un-
ternehmens. 

�◼ Veränderungen aufseiten des Beraters und des unternehmens
 steuerliche  

Buchhaltung
Handelsr. Buchhaltung 
+ steuerlicher Berater

Anpassung Kontenrahmen/ 
Konten-Mapping

X X

XBRl-Schnittstelle X (X)

Verbuchung steuerlicher 
wertansätze

X

GcD-Modul X

ERic X

Als einzige zwingende Veränderung  ist die Anpassung des Kontenrahmens 
sowie das Konten-Mapping, d.h. die Zuordnung der Konten zu einzelnen Po-
sitionen, zu nennen. 
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Zum Konten-Mapping vgl. die nachfolgende Darstellung sowie die Erläute-
rungen in Kapitel A:

Die Erweiterung des Kontenrahmens um die zusätzlichen Konten zur Abbil-
dung der Taxonomie Steuer (= steuerliches Gliederungsschema) ist notwen-
dig, da unterjährig diese neuen Konten durch die Buchhaltung bebucht wer-
den  müssen.  Eine  spätere  Aufgliederung  durch  den  Steuerberater  ist  aus 
zeitlichen Gründen nicht  ratsam und  im Bereich der GuV-Konten  teilweise 
auch nicht mehr möglich. 

Eine XBRl-Schnittstelle zum Export der Summen- und Saldenlisten ist nicht 
zwingend notwendig, jedoch eine Erleichterung beim Datenaustausch mit dem 
Steuerberater.  Die  weiteren  Voraussetzungen  sind  bei  dieser  Umsetzungs-
möglichkeiten nicht notwendig, sondern vielmehr durch den Steuerberater zu 
erbringen. Diese werden im Folgenden unter Punkt 2 näher erläutert.

3.1.6.2 selbstübermittler der e-Bilanz
Entscheidet sich das Unternehmen, die E-Bilanz aus dem eigenen System 
versenden zu wollen, sind weit mehr und umfangreichere Anpassungen not-
wendig, als bei der Übermittlung durch den Steuerberater. neben der imple-
mentierung  der  notwendigen  Anpassungen  am  iT-System  ist  zudem  der 
Transfer  von  steuerlichem  Know-how  in  das  Rechnungswesen  des  Unter-
nehmens zu nennen. Dabei geht es vor allem um die identifizierung und die 
Einbuchung von steuerlichen wertansätzen. neben dem handelsrechtlichen 
Hauptbuch muss daher als Voraussetzung ein weiteres steuerliches Haupt-
buch implementiert werden. Darüber hinaus ist neben dem sog. GAAP-Mo-
dul, also dem Modul mit den Abschlussdaten auch das sog. GcD-Modul mit 
Stammdaten  des  Datensatzes  sowie  der  sog.  ElsterRichclient  (ERic)  zur 
Prüfung des Datensatzes auf Konformität zu implementieren. wenn die ein-
gesetzte Software diese Voraussetzungen nicht erfüllen kann, kann auch ein 
externes E-Bilanz-Tool genutzt werden.
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nach  einer  sorgfältigen  Abwägung  beider  Umsetzungsstrategien  kommen 
wir zu dem Ergebnis, dass die E-Bilanz am sinnvollsten durch den Steuerbe-
rater,  der  auch  die  Steuerdeklaration  macht,  versendet  werden  sollte.  Da-
durch ist die Konformität zwischen E-Bilanz und Steuererklärung am besten 
gewährleistet.

wie oben bereits erwähnt, erspart die Übermittlung durch den Steuerberater 
nicht die Pflicht einer ausgiebigen Analyse des Rechnungswesens mit An-
passung des Kontenplans an die Taxonomie. nur so ist gewährleistet, dass 
ein E-Bilanz tauglicher Datensatz in 2014 an den Steuerberater übertragen 
werden kann, der daraufhin ohne große Mühe die E-Bilanz an die Finanzver-
waltung  übersendet.  Sollte  eine  XBRl-Schnittstelle  in  der  Software  nicht 
vorhanden sein, können Steuerberater aber auch Summen- und Saldenlisten 
in Excel verarbeiten.

3.2 Projektumsetzung in der steuerberatungskanzlei
3.2.1 mandanten über e-Bilanz informieren
Für den Steuerberater ist das Thema E-Bilanz eine Bringschuld gegenüber 
seinem Mandanten. Da es sich aus Sicht des Mandanten bei dem Thema E-
Bilanz  augenscheinlich  um  ein  steuerliches  Projekt  handelt,  erwartet  der 
Mandant von seinem Steuerberater informationen, wie die E-Bilanz die Ge-
winnermittlung  seines  Unternehmens  beeinflussen  wird.  Dies  wird  auch 
durch eine im Mai 2011 von der BDO AG in Auftrag gegebene E-Bilanz Studie 
bei 300 Unternehmen deutlich. Von den Befragten erwarten 95 % informatio-
nen zur E-Bilanz von ihrem wirtschaftsprüfer/Steuerberater.

Deshalb ist es aus unserer Sicht die Pflicht des Steuerberaters, seine Man-
danten frühzeitig über das Thema E-Bilanz zu informieren, um sich so später 
nicht dem Vorwurf des Mandanten aussetzen zu müssen, ihn nicht rechtzeitig 
(im Hinblick auf den Stichtag 1.1.13) informiert zu haben.

Da es sich bei der E-Bilanz um ein sehr individuelles Thema handelt, müssen 
die konkreten Fragen (z.B. Konten-Mapping) letztlich mit jedem Mandanten 
einzeln besprochen werden. Es bietet sich aber durchaus an, alle Mandanten 
zu einer Veranstaltung zum Thema E-Bilanz einzuladen, um dort die Grund-
lagen zu erläutern und das Beratungsinteresse beim Mandanten zu wecken. 
im  Folgenden  haben  wir  eine  checkliste  erstellt,  mithilfe  derer  eine  erste 
Analyse beim Mandanten vorgenommen werden kann:

cHEcKliSTE /   information Mandant
Welches Finanzbuchhaltungs-/erP-system nutzen sie?

SAP

DATEV

nAViSiOn

Andere

Pflicht zur 
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rechnungswesens

Bringschuld 
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Welche Kontenrahmen werden eingesetzt?

interne individuallösung

Standardkontenrahmen eines Drittanbieters

Konzernkontenrahmen (international oder national)

Spezielle Branchenlösung

gibt es eine eigene steuerbuchhaltung?

Ja

nein

Werden bisher schon separate steuerbilanzen erstellt?

Ja

nein

Werden Nebenbücher wie anlagenbuchhaltung etc. geführt?

Ja

nein

sind sonder- bzw. ergänzungsbilanzen zu erstellen?

Ja

nein

sind Betriebsstätten vorhanden?

Ja

nein

in  Abhängigkeit  von  den  bei  den  Mandanten  vorhandenen  Besonderheiten 
muss auch der zeitliche Vorlauf des Projekts E-Bilanz geplant werden, um 
zum 1.1.13 mit der Vorbereitung auf die  E-Bilanz fertig zu sein.

3.2.2 Vorbereitung des eigenen steuerprogramms auf die e-Bilanz
Zunächst  ist  vom  Steuerberater  zu  klären,  ob  sein  benutztes  Steuerpro-
gramm E-Bilanz tauglich ist, um die E-Bilanzen für seine Mandanten über-
haupt verschicken zu können.

Die meisten der Steuerberatungskanzleien dürften Programme der DATEV 
benutzen. Hier geht es darum, sich frühzeitig darüber zu informieren, wie die 
DATEV ihr E-Bilanz-Tool in Kanzlei Rewe integriert und welche Umstellungen 
insbesondere  hinsichtlich  der  Erstellung  der  Überleitungsrechnung  bzw. 
Steuerbilanz  vorzunehmen  sind,  da  es  zukünftig  nicht  mehr  möglich  sein 
wird, die Überleitungsrechnung bzw. die Steuerbilanz wie bisher zumeist üb-
lich in Excel zu erstellen. 

PraXIsHINWeIs | Unter  der  lexware-Dokumenten-nr.  0406538  kann 
man sich ein Konten-Mapping für die Kontenrahmen SKR 03 und 04 anzei-
gen  lassen.  Hier  kann  man  sehr  übersichtlich  sehen,  welche  Konten  zu 
welcher E-Bilanz-Taxonomie-Position zuzuordnen sind.

Ist das Programm 
des steuerberaters 
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Vielmehr muss die Überleitungsrechnung künftig in einem eigenen Berichts-
bestandteil  „Steuerliche  Modifikationen“  im  GAAP-Modul  vorgenommen 
werden. Hierbei muss zunächst die Art der Überleitung, ob es sich also um 
eine reine Umgliederung oder aber um eine Änderung der wertansätze han-
delt, angegeben werden. Danach muss der name der Aktivposition bzw. Pas-
sivposition und  jeweils die wertänderung aus dem  laufenden Jahr und die 
wertänderung  aus  Vorperioden  angegeben  werden.  Zuletzt  sind  noch  die 
GuV-Positionen mit erfolgswirksamen Abweichungen anzugeben.

An dieser Stelle  ist deshalb zu überlegen, ob es wegen der Vielzahl der zu 
befüllenden  Positionen  bei  der  Überleitungsrechnung  nicht  besser  ist,  zu-
künftig direkt eine Steuerbilanz für den Mandanten zu erstellen. 

PraXIsHINWeIs | wichtig ist, beim Stammdatenmodul die richtige Über-
tragungsbilanz-Art anzugeben.

Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass für die Mandanten, bei denen nicht 
gleichzeitig auch die Buchführung gemacht wird, die Möglichkeit geschaffen 
wird,  deren  Summen-  und  Saldenliste  in  DATEV  einzulesen,  um  dann  die  
E-Bilanz von DATEV aus an die Finanzverwaltung zu versenden. 

3.2.3 Klärung des Übertragungswegs mit dem mandanten
Alle Mandanten sind vom Steuerberater  in verschiedene Gruppen einzutei-
len. Je nachdem welcher Gruppe der Mandant angehört, können dem Man-
danten  verschiedene  Dienstleistungen  angeboten  werden.  Anhand  des  fol-
genden Schaubilds lassen sich die Mandanten in Abhängigkeit davon, ob be-
reits auch die betriebliche Steuererklärung für den Mandanten erstellt wird, 
in folgende vier Gruppen einteilen:

 

Überleitungs- 
rechnung oder 
steuerbilanz?

mandanten lassen 
sich in vier gruppen 
unterteilen

Betriebliche Steuerberatung/Steuererklärung?

E-Bilanz
Supportleistungen +
Akquise-Chance
Fallgruppe c)

Rechnungswesen Mandant extern oder StB?

Übermittlung 
Mandant/StB?
Fallgruppe b)

Erstellung und 
Übermittlung 
E-Bilanz durch StB
Fallgruppe a)

E-Bilanz Support E-Bilanz durchStB

Mandant StB

Nein Ja

extern StB
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3.2.3.1 steuererklärung und rechnungswesen wird vom steuerberater erstellt
Für den Fall, dass sowohl das Rechnungswesen als auch die Steuererklärung 
vom  Steuerberater  erstellt  werden,  hat  der  Mandant  selbst  keine  Berüh-
rungspunkte mit der E-Bilanz. Diese ist vom Steuerberater zu erstellen und 
auch an die Finanzverwaltung zu versenden. Der Steuerberater hat für diese 
Fälle sicherzustellen, dass seine Mitarbeiter ab dem 1.1.13 taxonomiekonform 
buchen. nur eine Berücksichtigung der neuen Anforderungen bereits beim 
unterjährigen Buchungsverhalten verhindert zeit- und kostenintensive nach-
arbeiten bei der Jahresabschlusserstellung. Zum Ende des Geschäftsjahres 
existiert dann eine handelsrechtliche Bilanz und GuV. Aufbauend auf diesem 
Zahlenwerk werden nun die handelsrechtlichen wertansätze durch Anpas-
sungsbuchungen  aufgrund  steuerlicher  Bewertungsunterschiede  in  eine 
Steuerbilanz  transferiert.  Als  Ergebnis  erhält  man  so  ein  Zahlenwerk,  das 
sowohl den Gliederungsvorschriften der Steuertaxonomie als auch den steu-
erlichen  Bewertungsregelungen  entspricht.  Dieses  Zahlenwerk  kann  an-
schließend aus der Software heraus an die Finanzverwaltung gesendet wer-
den. Da die E-Bilanz jedoch nur eine der Steuererklärung beizufügende Un-
terlage darstellt, empfiehlt es sich, den Versand der E-Bilanz mit der Versen-
dung der elektronischen Steuererklärungen zu verbinden.

3.2.3.2   steuererklärung vom steuerberater, aber rechnungswesen vom 
mandanten 

wird zwar die Steuererklärung vom Steuerberater, aber das Rechnungswe-
sen vom Mandanten selbst erstellt, muss der Mandant  informationen über 
das Thema E-Bilanz erhalten, da er entscheiden muss, wer die E-Bilanz er-
stellt und schließlich an die Finanzverwaltung versendet. in den meisten Fäl-
len  –  so  auch  unsere  Erfahrung  –  wird  der  Mandant  die  Versendung  der  
E-Bilanz durch den Steuerberater bevorzugen. Für diesen Fall hat der Steu-
erberater sicherzustellen, dass der Mandant bereits unterjährig ab dem 1.1.13 
taxonomiekonform  nach  seinem  umgestellten  Kontenplan  bucht  und  die 
Summen- und Saldenliste des Mandanten in die Steuerprogramme des Steu-
erberaters eingelesen werden können. nur dann ist sichergestellt, dass die 
Erstellung der E-Bilanz ohne größere nacharbeiten und damit für den Man-
danten effizient geschehen kann.

Für den eher seltenen Fall, dass der Mandant selbst die E-Bilanz an die Fi-
nanzverwaltung versenden möchte, kann der Steuerberater dem Mandanten 
Support-leistungen  bei  der  Vorbereitung  der  E-Bilanz  anbieten,  wie  z.B. 
beim Konten-Mapping, Schulung der Mitarbeiter oder auch bei der Auswahl 
eines E-Bilanz-Tools. insgesamt sollte bei dieser Fallgruppe der Steuerbera-
ter als Qualitätssicherer die Buchhaltung auf Taxonomiekonformität prüfen, 
da diese in Zukunft stärker als zuvor unmittelbare Auswirkung auf das ge-
plante  Risikomanagementsystem  der  Finanzverwaltung  haben  wird.  Eben-
falls  sind  in  Zukunft  Plausibilitätschecks  zwischen  der  E-Bilanz  und  den 
Steuererklärungen notwendig, z.B. bei der Abstimmung der gewerbesteuer-
lichen Hinzurechnungen und Kürzungen mit den entsprechenden Konten in 
der GuV-Abweichungen würden umgehend zu Prüfungsaufgriffen auf Veran-
lagungsebene führen.

sicherstellung  
eines taxonomie- 

konformen  
Buchungsverhaltens

Information des 
mandanten über das 

Thema e-Bilanz

steuerberater als 
Qualitätssicherer
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3.2.3.3 steuerberater als e-Bilanz Know-how-Träger 
Bestehen bereits sporadische Mandantenbeziehungen, jedoch keine leistun-
gen hinsichtlich der Buchführung, Jahresabschlusserstellung oder steuerli-
cher Beratung ist das Thema E-Bilanz, d.h. die elektronische Übermittlung 
von Bilanzen,  in erster linie ein Qualitätsmerkmal  für herausragende und 
zeitgemäße  Steuerberatung.  Durch  die  stetig  wachsende  Automatisierung 
der steuerlichen Abläufe in der Finanzverwaltung wird neben der klassischen 
Steuerberatung in Zukunft auch das Beratungsfeld hinsichtlich der digitalen 
Beratungsthemen, wie z.B. die digitale Betriebsprüfung oder die E-Bilanz im 
Vordergrund stehen. Aus diesem Grund wird es in Zukunft nicht möglich sein, 
das  Thema  E-Bilanz  zu  vernachlässigen.  Gleichzeitig  bietet  das  Thema  je-
doch auch das Potenzial, sich als Steuerberater bzw. als Steuerberatungs-
kanzlei im wettbewerb einen Vorteil zu verschaffen. Auch ohne ein direktes 
Beratungsmandat können so auch E-Bilanz-Supportleistungen bei der  im-
plementierung erbracht werden. Zum Beispiel können leistungen hinsicht-
lich der notwendigen Prozessanpassungen, der Kontenrahmenveränderun-
gen oder auch der Mitarbeiterschulungen erbracht werden.

3.2.4 möglichkeit der abrechnung nach stBgebV
Für  alle  Steuerberater  stellt  sich  die  Frage,  wie  der  Mehraufwand  für  das 
Thema  E-Bilanz  vergütet  wird.  Doch  welcher  Mehraufwand  kommt  auf  die 
einzelnen Tätigkeitsfelder überhaupt zu? neben den leistungen, die unmit-
telbar mit der Einführung der E-Bilanz oder der Erstellung und Versendung 
zusammenhängen, sind jedoch auch die leistungen zu nennen, die nur mit-
telbar durch die E-Bilanz beeinflusst werden. Zu den unmittelbaren leistun-
gen  gehören  Auftakt-  und  informationsgespräche,  Analysetätigkeiten  zur 
identifizierung des Umstellungsaufwands, der implementierung der notwen-
digen  Prozess-  und  Kontenrahmenanpassungen  sowie  der  Tätigkeiten  als 
Qualitätssicherer innerhalb des Umstellungsprozesses. Mittelbar werden je-
doch  auch  vorhandene  leistungen  des  Steuerberaters  gegenüber  seinem  
Mandanten beeinflusst, insbesondere die Tätigkeiten, die in Zusammenhang 
mit der Steuerdeklaration, d.h. der Erstellung von Überleitungsrechnungen 
und Steuererklärungen stehen. Durch die automatische Verprobung der An-
gaben  in  den  Steuererklärungen  mit  dem  Zahlenwerk  der  E-Bilanz  ist  ein 
besonderes  Augenmerk  bei  der  Steuerdeklaration  auf  die  Konsistenz  der 
einzelnen  Bestandteile  zu  legen,  damit  nicht  schon  bei  der  automatischen 
Verprobung auf Veranlagungsebene Prüfungsaufgriffe entstehen.

im zweiten Schritt ist die Frage zu beantworten, wie die notwendigen zusätz-
lichen leistungen vergütet werden. Die beste lösung für Steuerberater wäre, 
die Erstellung und Übertragung der E-Bilanz durch das Bundesministerium 
der Justiz als eigene abrechenbare sonstige Einzeltätigkeit mit  in den § 23 
StBGebV aufzunehmen. Ein solcher Antrag auf Änderung der Steuerberater-
gebührenverordnung  wurde  unseres  wissens  allerdings  bisher  abgelehnt, 
sodass es nach derzeit aktuellem Stand keine eigene Tätigkeitsposition für 
die leistungen in Zusammenhang mit der E-Bilanz geben wird.

Die Steuerberater sind daher gezwungen, entweder bei Abrechnung nach Ho-
norarvereinbarung diese um die Erstellung bzw. Übertragung der E-Bilanz zu 
ergänzen oder bei Abrechnung nach Gebührenverordnung über die Zehntel-

e-Bilanz als 
Qualitätsmerkmal 
für herausragende 
steuerberatung

Zu den mittelbaren  
kommen noch 
umfangreiche 
unmittelbare 
leistungen hinzu

Zuzeit gibt es 
keine eigene 
Tätigkeitsposition
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Regelung eine Anhebung der Gebühren bei der Erstellung der Steuererklärun-
gen zu erzielen, um so dem notwendigen Mehraufwand Rechnung zu tragen.

3.2.5 Haftungsrechtliche aspekte bei Übermittlung der e-Bilanz 
Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Erstellung der E-Bilanz für den Mandan-
ten ist aus Steuerberatersicht die Haftungsfrage. Ähnlich wie bisher auch bei 
der Erstellung der Steuererklärung für den Mandanten, in der der Mandant 
mit seiner Unterschrift bestätigt, dass es sich um seine eigene Steuererklä-
rung handelt und die dort gemachten Angaben vollständig und korrekt sind, 
stellt sich die Frage, wie dies bei der elektronischen Übermittlung der E-Bi-
lanz gewährleistet werden kann.

Ein ähnliches Problem stellt sich bei der ab 2011 verpflichtend elektronisch zu 
übermittelnden  Steuererklärungen.  nach  Angaben  der  Finanzverwaltung 
verzichtet sie hier auf die Unterschrift des Steuerpflichtigen. Bisher machte 
der Steuerpflichtige die vom Berater erstellte Steuererklärung mit seiner Un-
terschrift nicht nur zu seiner eigenen, sondern brachte außerdem zum Aus-
druck, dass er sie geprüft hat. Damit war dem Mandanten der Einwand abge-
schnitten, der Steuerberater habe etwas anderes erklärt als gewollt oder ver-
anlasst.

An dieser Stellung des Steuerberaters ändert sich durch die nun elektronisch 
zu übermittelnde Steuererklärung nichts. Er wird sowohl im Fall der Über-
mittlung der Steuererklärung als auch im Fall der Übermittlung der E-Bilanz 
ausschließlich  als  Datenübermittler  tätig.  in  diesem  Fall  hat  er  nach  
§ 6 Abs. 2 StDÜV die Daten dem Auftraggeber unverzüglich  in  leicht nach-
prüfbarer Form zur Überprüfung zur Verfügung zu stellen. Der Auftraggeber 
hat die Daten unverzüglich zu überprüfen und ggf. zu berichtigen.

nach einem BMF Schreiben vom 16.11.11 (BStBl i 11, 1063) kann der Steuerbe-
rater im Falle der Steuererklärung diese Verpflichtung sowohl durch eigene 
Aufzeichnungen  als  auch  durch  einen  vom  Auftraggeber  unterschriebenen 
Ausdruck  der  elektronisch  übermittelten  Daten  nachweisen.  Mit  dieser 
schriftlichen Freigabe durch den Mandanten vor der Übermittlung der Daten 
an das Finanzamt sichert sich der Steuerberater auch zivilrechtlich  im  in-
nenverhältnis gegenüber dem Mandanten ab. Die Finanzverwaltung geht da-
bei  nach  den  Grundsätzen  des  Beweises  des  ersten  Anscheins  davon  aus, 
dass eine von einer Person oder Gesellschaft i.S.d. §§ 3 und 4 des StBG über-
mittelte Steuererklärung tatsächlich von dem betreffenden Steuerpflichtigen 
genehmigt worden ist.

Gleiches muss auch  für die Übermittlung der E-Bilanz gelten.  im Rahmen 
des DATEV-E-Bilanz-Tools soll nach Auskunft der DATEV z.B. sichergestellt 
sein, dass der Steuerberater als Ersteller der E-Bilanz die Möglichkeit hat, 
den zu übermittelnden Datensatz auf Basis der angezeigten Vorschau dem 
Mandanten vorzulegen. Entweder durch einen Ausdruck oder sogar ab 2013 
durch eine hinterlegte Vorschau im DATEV Rechenzentrum, wo der Mandant 
die Möglichkeit hat, die Freigabe direkt von hier zu gewähren.

steuerberater wird 
nur als Datenüber-

mittler tätig

elektronische 
möglichkeit der 

Vorlage beim 
mandanten
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4. Datensicherheit und -übermittlung
Die Datensicherheit  ist nach den Kosten eine der wesentlichen Kritikpunkte 
am Projekt E-Bilanz. Am 18.8.11 warnten iT-Experten in "Die welt kompakt" vor 
cyberangriffen bei der Datenübertragung. Doch wie werden die Daten der E-
Bilanz eigentlich übertragen? Die Finanzverwaltung hat sich gegen eine sog. 
Portallösung mittels Elster-Portal entschieden, wie sie zum Beispiel bei dem 
Upload  von  Steuererklärungen  auf  das  ElsterOnline-Portal  genutzt  werden 
kann. Anstelle einer Portallösung wurde eine clientlösung gewählt. Das be-
deutet, dass die Daten über einen client der direkt in der Software des Versen-
ders integriert sein muss an die Finanzverwaltung übermittelt wird. Dem cli-
ent kommt dabei die Aufgabe zu, den Datensatz vor der Versendung zu validie-
ren, d.h., den Datensatz auf seine formale Richtigkeit zu überprüfen. Die Daten 
werden  nach  Auskunft  der  Finanzverwaltung  als  sog.  "authentifizierte  ElS-
TER-Übermittlung"  (vgl.  hierzu  die  FAQ  der  Finanzverwaltung,  abrufbar  auf 
www.esteuer.de) versendet. Dies bedeutet gleichzeitig, dass der Datensatz der 
E-Bilanz keiner elektronischen Signatur oder Verschlüsselung bedarf. Jeder 
Absender muss vor einer Versendung einen Authentifizierungsprozess durch-
laufen. Da die E-Bilanz eine der Steuererklärung beizufügende Unterlage dar-
stellt, unterliegen die Daten dem Steuergeheimnis. Dementsprechend muss 
die Finanzverwaltung auch mit den Daten umgehen. Die Verantwortung der 
Finanzverwaltung beginnt dabei jedoch erst mit Eingang des Datensatzes auf 
einem Server der Finanzverwaltung. im Unternehmen und auf dem weg vom 
Unternehmen zur Finanzverwaltung trägt der Absender das Risiko des Daten-
missbrauchs. Aus diesem Grund ist auf der einen Seite der Steuerberater als 
Vertrauensperson  mit  seinen  Softwaresystemen  der  ideale  Dienstleister  bei 
der Übermittlung der E-Bilanz. Auf der anderen Seite zeigt dies jedoch auch, 
dass das Thema Haftung bei der Übermittlung des Datensatzes und den Ver-
einbarungen über diese Aufträge nicht zu vernachlässigen sind. 

5.  erläuterungen zu ausgewählten Problembereichen der 
gewinn- und Verlustrechnung

5.1 umsatzerlöse
Die Position Umsatzerlöse innerhalb der GuV weicht erheblich von der Gliede-
rungstiefe innerhalb des HGB-Gliederungsschemas gemäß § 275 HGB ab. ne-
ben dem Ausweis der Umsatzerlöse soll ein gesonderter Ausweis der Erlös-
schmälerungen  erfolgen.  Dabei  sollen  des  weiteren  die  Umsatzerlöse  nach 
Umsatzsteuertatbeständen  aufgeschlüsselt  dargestellt  werden.  Die  Position 
„in Umsatzerlöse (GKV) enthaltener Bruttowert" spiegelt als Summenmuss-
feld alle Positionen des levels 9 wider. Um jedoch den Eingriff in die Buchfüh-
rung zumindest für die Einführungsphase zu minimieren, wurde entsprechend 
der anderen Positionen in der Steuertaxonomie eine Auffangposition eingefügt. 
Diese ist zu erkennen an der Bezeichnung „ohne Zuordnung". Darüber hinaus 
ist  darauf  hinzuweisen,  dass  die  Positionsbezeichnung  „enthaltener  Brutto-
wert" sich nicht auf den umsatzsteuerlichen Bruttowert bezieht, sondern auf 
den  wert  vor  Abzug  von  Erlösschmälerungen,  also  zum  Beispiel  Boni  und 
Skonti.  Umsatzerlöse  werden  also  weiterhin  wie  gewohnt  umsatzsteuerlich 
netto  verbucht.  Die  nachfolgende  Tabelle  veranschaulicht  noch  mal  die  ge-
samte Taxonomie für den Bereich Umsatzerlöse.

Datensatz der 
e-Bilanz bedarf 
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�◼ Taxonomie für den Bereich „umsatzerlöse“

level Bezeichnung Feldeigenschaft

7 Umsatzerlöse (GKV) Summenmussfeld

8 in Umsatzerlöse (GKV) enthaltener Bruttowert Summenmussfeld

9 Erlöse aus leistungen nach § 13b UStG Mussfeld

9 sonstige Umsatzerlöse, nicht steuerbar Mussfeld

9 steuerfreie Umsätze nach § 4 nr. 1a UStG 
(Ausfuhr Drittland)

Mussfeld

9 steuerfreie EG-lieferungen § 4 nr. 1b UStG 
(innergemeinschaftliche lieferungen)

Mussfeld

9 steuerfreie Umsätze nach § 4 nr. 8 ff UStG Mussfeld

9 steuerfreie Umsätze nach § 4 nr. 2-7 UStG Mussfeld

9 sonstige umsatzsteuerfreie Umsätze Mussfeld

9 Umsatzerlöse ermäßigter Steuersatz Mussfeld

9 Umsatzerlöse Regelsteuersatz Mussfeld

9 Umsatzerlöse nach § 25 und § 25a UStG Mussfeld

9 Umsatzerlöse sonstige Umsatzsteuersätze Mussfeld

9 Umsatzerlöse ohne Zuordnung nach Umsatz-
steuertatbeständen

rechnerisch notwen-
dig, soweit vorhanden

8 in Umsatzerlöse (GKV) verrechnete Erlösschmä-
lerungen

Mussfeld, Kontennach-
weis erwünscht

5.2  erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und  
unfertigen erzeugnissen

innerhalb der Position "Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fer-
tigen und unfertigen Erzeugnissen" kann eine Aufgliederung der jeweiligen 
Veränderung im Bestand des Vorratsvermögens auf freiwilliger Basis in den 
sog.  Kannfeldern  erfolgen.  Verpflichtend  ist  lediglich  der  Ausweis  analog 
§ 275 Abs. 2 HGB in der Position " Erhöhung oder Verminderung des Bestan-
des an fertigen und unfertigen Erzeugnissen" in der Gliederungsebene 7. Be-
standserhöhungen sind dabei als positiver Saldo, Bestandsverminderungen 
als  negativer  Saldo  anzugeben.  Die  nachfolgende  Tabelle  gibt  einen  Über-
blick über die Zusammensetzung der Position.

�◼ Veränderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen erzeugnissen

level Bezeichnung Feldeigenschaft

7 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an 
fertigen und unfertigen Erzeugnissen

Mussfeld

8 Veränderung des Bestandes an fertigen 
Erzeugnissen

Kannfeld

8 Veränderung des Bestandes an unfertigen 
Erzeugnissen und unfertigen leistungen

Kannfeld

8 Veränderung des Bestandes an in Arbeit 
befindlicher Aufträge und in Ausführung 
befindlicher Bauaufträge

Kannfeld

aufgliederung in 
sogenannte 
Kannfelder
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5.3 sonstige betriebliche erträge 
Die Position „sonstige betriebliche Erträge"  (sbE) der Steuertaxonomie stellt 
analog zu den sonstigen betrieblichen Aufwendungen eine der umfangreichsten 
Änderungen des Gliederungsschemas im Vergleich zu dem des § 275 HGB dar. 
insbesondere Positionen, die Erträge aus der Auflösung von in Vorjahren gebil-
deten Gewinnschmälerungen wie wertberichtigungen und Rückstellungen be-
inhalten sowie eine Aufgliederung von sog. nebenerlösen stehen im Fokus. Um 
den Eingriff in das Buchungsverhalten in der Einführungsphase zu minimieren, 
wurde eine Auffangposition eingefügt, zu erkennen an der Bezeichnung „nicht 
zuordnenbar". Die nachfolgende Tabelle gibt hierüber einen Überblick.

�◼ gliederung der Position „sonstige betriebliche erträge“

level Bezeichnung Feldeigenschaft

6 sonstige betriebliche Erträge (GKV) Summenmussfeld

7 davon sonstige betriebliche Erträge (GKV) -  
verbundene Unternehmen

Mussfeld

7 nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung Mussfeld

8 davon steuerfreie Umsätze aus Vermietung und 
Verpachtung § 4 nr. 12 UStG

Mussfeld

7 nebenerlöse aus Provisionen, lizenzen und 
Patenten

Mussfeld

7 andere nebenerlöse Mussfeld

7 Erträge aus Auflösung des Sonderpostens mit 
und ohne Rücklageanteil

Summenmussfeld

8 § 6b Absatz 10 EStG Mussfeld

8 § 6b Absatz 3 EStG Mussfeld

8 Rücklage für Ersatzbeschaffung, R 6.6 EStR Mussfeld

8 § 4g EStG Mussfeld

8 § 7g Absatz 7 EStG rechnerisch notwendig, 
soweit vorhanden

8 sonstige / nicht zuordenbare Erträge aus Auflösung 
eines Sonderpostens mit Rücklageanteil

rechnerisch notwendig, 
soweit vorhanden

7 Erträge aus Abgängen des Anlagevermögens Mussfeld, Kontennach-
weis erwünscht

7 Erträge aus Zuschreibungen des Anlagevermögens Mussfeld

7 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen rechnerisch notwendig, 
soweit vorhanden

7 Erträge aus Abgängen des Umlaufvermögens rechnerisch notwendig, 
soweit vorhanden

7 Erträge aus Zuschreibungen des Umlaufvermögens Mussfeld

7 Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von 
Einzel- und Pauschalwertberichtigungen

Summenmussfeld

8 Einzelwertberichtigungen Mussfeld

8 Pauschalwertberichtigungen Mussfeld

8 nicht PwB/EwB zuordenbare wertberichtigung Rechnerisch notwendig, 
soweit vorhanden

umfangreichste 
Änderung im 
Vergleich zum HgB
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7 Erträge aus der Aktivierung unentgeltlich  
erworbener Vermögensgegenstände

rechnerisch notwendig, 
soweit vorhanden

7 Erträge aus der Herabsetzung von Verbindlich-
keiten

Mussfeld, Kontennach-
weis erwünscht

7 Zahlungseingänge auf in früheren Perioden 
abgeschriebene Forderungen

Mussfeld

7 Kostenerstattungen, Rückvergütungen und 
Gutschriften für frühere Jahre

rechnerisch notwendig, 
soweit vorhanden

7 Erträge aus Steuerbelastungen an Organgesell-
schaften

rechnerisch notwendig, 
soweit vorhanden

7 Erträge aus Verwaltungskostenumlagen rechnerisch notwendig, 
soweit vorhanden

7 Zuschüsse und Zulagen Mussfeld

7 Versicherungsentschädigungen und Schadener-
satzleistungen

Mussfeld

7 Kurs-/ währungsgewinne rechnerisch notwendig, 
soweit vorhanden

7 Erträge aus Eigenverbrauch Summenmussfeld

8 private Kfz-nutzung (nicht Kapitalgesellschaften) Mussfeld

8 Sonstige Sach-, nutzungs- und leistungsent-
nahmen

Mussfeld

8 Sachbezüge Kfz Mussfeld

8 sonstige Sachbezüge Mussfeld

7 andere sonstige betriebliche Erträge (GKV), nicht 
zuordenbar

rechnerisch notwendig, 
soweit vorhanden

5. materialaufwand
Die Position Materialaufwand ist eine der meist diskutierten Positionen in-
nerhalb  der  Gewinn-  und  Verlustrechnung.  Dies  hat  seinen  Grund  in  der 
deutlichen Abweichung der Gliederungsstruktur von der gewohnten Gliede-
rung gemäß § 275 HGB. während  in der Handelsgewinn- und Verlustrech-
nung lediglich  in die beiden Unterpositionen 5a) Roh-, Hilfs- und Betriebs-
stoffe und bezogene waren und 5b) bezogene leistungen unterschieden wird, 
zeigt die nachfolgende Tabelle deutlich, dass der geforderte Detaillierungs-
grad erheblich höher ausfällt.

�◼ Detaillierung des Begriffs „materialaufwand“

level Bezeichnung Feldeigenschaft

6 Materialaufwand (GKV) Summenmussfeld

7 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
und für bezogene waren

Summenmussfeld

8 Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe Summenmussfeld

9 Aufwand zum Regelsteuersatz Mussfeld

9 Aufwand zum ermäßigten Steuersatz Mussfeld

9 innergemeinschaftliche Erwerbe Mussfeld

meist diskutierte 
Position innerhalb 

der guV
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9 Aufwendungen ohne Zuordnung nach Umsatz-
steuertatbeständen

rechnerisch notwendig, 
soweit vorhanden

9 Bestandsveränderungen Mussfeld

8 Aufwendungen für bezogene waren Summenmussfeld

9 wareneinkauf zum Regelsteuersatz Mussfeld

9 wareneinkauf zum ermäßigten Steuersatz Mussfeld

9 innergemeinschaftliche Erwerbe Mussfeld

9 wareneinkauf ohne Zuordnung nach Umsatz-
steuertatbeständen

rechnerisch notwendig, 
soweit vorhanden

9 Bestandsveränderungen Mussfeld

8 Anschaffungsnebenkosten rechnerisch notwendig, 
soweit vorhanden

7 Aufwendungen für bezogene leistungen Summenmussfeld

8 leistungen nach § 13b UStG mit Vorsteuerabzug Mussfeld

8 leistungen nach § 13b UStG ohne Vorsteuerabzug Mussfeld

8 übrige leistungen mit Vorsteuerabzug Mussfeld

8 übrige leistungen ohne Vorsteuerabzug Mussfeld

Die wesentlichen Änderungen im Vergleich zu Handelsgewinn- und Verlust-
rechnung befinden sich zum einen in der Aufgliederung der Position 5a)  Roh-, 
Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene waren in zwei separate Positionen. 
Danach sollen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wie auch die bezogenen waren 
gesondert in einer eigenständigen Position übermittelt werden. im Vergleich 
zur Handelsgewinn- und Verlustrechnung ergeben sich anstelle der beiden 
Positionen 5a) und 5b) drei eigenständige Positionen des Gliederungslevels 
„7“. Zum anderen besteht der zweite wesentliche Unterschied in der weiteren 
Untergliederung dieser „Oberpositionen“ dahingehend, dass für jede dieser 
Positionen  eine  Unterscheidung  in  die  verschiedenen  Umsatzsteuertatbe-
stände erfolgen soll.

Dies führt in der Praxis in vielen Fällen dazu, dass für eine zutreffende Eintei-
lung in Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe in Abgrenzung zu den bezogenen wa-
ren umfassende Prozessänderungen erforderlich sind. in manchen Fällen ist 
die  Verwendung  eines  Vermögensgegenstandes  im  Zeitpunkt  des  Erwerbs 
noch nicht sicher. Er kann zum Beispiel sowohl als Rohstoff in die Produktion 
eingehen, als auch weiterveräußert werden. Erst  im Zeitpunkt der Verwer-
tung bestimmt sich dann der Ausweis  innerhalb der Gewinn- und Verlust-
rechnung.  im  Zeitalter  integrierter  warenwirtschaftssysteme  findet  eine 
Kontenzuordnung  jedoch aufgrund von zuvor definierten Schlüsseln  inner-
halb der Stammdaten, meist  im Artikelstamm, statt. Dies  führte bisher zu 
keinerlei Problemen bei Artikeln, die sowohl als RHB's weiterverarbeitet als 
auch  als  Handelsware  weiterveräußert  werden  konnten.  in  Zukunft  wären 
aber  zusätzliche  Kennziffern/Buchungsschlüssel  auszulösen,  je  nachdem 
wozu der Artikel benutzt wird. Die Kontenfindung und damit auch der Aus-
weis  in den einzelnen Positionen verlagert sich somit  vom Einkauf auf die 
Produktion/lagerwirtschaft und muss manuell je nach Verwendung gesteu-
ert werden.

unterscheidung in 
die verschiedenen 
umsatzsteuer- 
tatbestände

Kontenfindung  
verlagert sich vom 
einkauf auf die 
Produktion
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Als Beispiel sei die Rohstoffindustrie zu nennen, die in großen Mengen Roh-
stoffe,  zum  Beispiel  Getreide  einkauft,  um  diese  weiterzuverarbeiten.  Der 
Einkauf erfolgt  in diesen Branchen häufig über warentermingeschäfte, die 
mit  Gegengeschäften  abgesichert  werden.  im  Zeitpunkt  des  Ablaufs  eines 
solchen Geschäfts muss entweder ware physisch gekauft bzw. verkauft wer-
den  oder  es  existiert  ein  entsprechendes  Gegengeschäft.  in  den  Fällen,  in 
denen ware physisch geliefert werden muss, wird aus dem Rohstoff, der im 
lager liegt, bezogene ware, da diese nicht weiterverarbeitet sondern ledig-
lich weitergehandelt wird. in einem zweiten Beispiel sei ein Friseur genannt, 
der sowohl Haarshampoo zur Anwendung im Rahmen seiner Dienstleitung 
verwendet, als auch als reine Handelsware über den Tresen verkauft. Auch 
hier  wäre  steuerlich  ab  sofort  eine  unterschiedliche  buchhalterische  Be-
handlung  im  Zeitpunkt  der  Verwertung  geboten,  da  im  Zeitpunkt  des  Ein-
kaufs die Verwendung noch nicht feststeht.

Da die Finanzverwaltung diese Problematik erkannt hat, wurde zwar nicht im 
BMF-Schreiben vom 28.9.11 und auch nicht in der Taxonomie Steuer aber im-
merhin in den sog. FAQ's (vgl. hierzu die Ausführungen zu den FAQ's, insb. zu 
deren rechtlicher wirkung ) eine Erleichterung eingeführt. in den FAQ's beant-
wortet die Finanzverwaltung die Frage, wie in den oben genannten Fällen ver-
fahren werden soll, in denen eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist. Es 
wird nicht beanstandet, wenn alle Materialaufwandskonten für Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe und bezogene waren der Position bezogene waren zugemappt 
werden. Für die Einführungsphase ist diese Aussage beruhigend. Fraglich ist 
jedoch, ob nach einer Einführungsphase in gleicher weise kulant mit dem an-
sonsten  massiven  Eingriff  in  das  Buchungsverhalten  umgegangen  wird.  Ein 
indiz,  dass  die  Finanzverwaltung  weiterhin  an  dem  umfassenden  Detaillie-
rungsgrad festhalten möchte, ist die Tatsache, dass die Erleichterung nicht in 
der Taxonomie selbst, sondern „nur“ in den FAQ's geregelt ist. Somit bleibt die 
Pflicht zur gesonderten Buchung grundsätzlich bestehen und kann durch eine 
Veränderung der FAQ's sofort wiederbelebt werden.

5.5 Personalaufwand
Die Position folgt der Gliederung des § 275 HGB und teilt sich dementspre-
chend in die beiden Hauptpositionen löhne und Gehälter auf der einen und 
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstüt-
zung auf der anderen Seite auf. Entgegen der Gliederung des § 275 HGB wird 
diese Gliederung jedoch weiter differenziert, was an den Positionen des le-
vels 7 in der nachfolgenden Tabelle erkennbar ist. insbesondere in der Posi-
tion löhne und Gehälter sollen sowohl Vergütungen für Gesellschafter-Ge-
schäftsführer als auch  für angestellte Mitunternehmer separat dargestellt 
werden. Daneben ist als weitere Detailposition der gesonderte Ausweis von 
Minijobs zu nennen. 

Die gesonderte Darstellung der Vergütungen für Gesellschafter-Geschäfts-
führer als auch für angestellte Mitunternehmer birgt erhebliches Konfliktpo-
tenzial. Die geforderte Transparenz ist insbesondere in inhabergeführten Un-
ternehmen nicht gelebte Praxis, wie sie es in kapitalmarktorientierten Unter-
nehmen ist. Daher existiert in der Position löhne und Gehälter eine Auffang-
position, die genutzt werden kann, wenn der geforderte Detaillierungsgrad 
nicht aus der Buchführung ableitbar ist.

massiver eingriff in 
die Buchhaltung

Detaillierung macht 
auch vor der Position 

Personalaufwand 
nicht Halt
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Für die Einführungsphase kann zur Beantwortung der Frage nach der nut-
zung der Auffangposition auf die Buchung auf einem gesonderten Sachkonto 
abgestellt werden. Jedoch werden nach Beendigung der Einführungsphase 
auch  die  Buchungen  auf  Konten  im  nebenbuch  sowie  die  Auswertung  von 
Buchungsschlüsseln  zur  Buchführung  gerechnet.  Dies  hätte  zur  Konse-
quenz, dass die separate Buchung der Vergütungen für Gesellschafter-Ge-
schäftsführer und für angestellte Mitunternehmer auf einem eigenständigen 
lohnkonto in der lohnbuchhaltung eine nutzung der Auffangposition unter-
sagen würde. in diesem Fall wäre der gesonderte Ausweis der Vergütungen 
für Gesellschafter-Geschäftsführer als auch für angestellte Mitunternehmer 
zwingend.

�◼ gliederung der Position „Personalaufwand“

level Bezeichnung Feldeigenschaft

5 Personalaufwand (GKV) Summenmussfeld

6 löhne und Gehälter Summenmussfeld

7 löhne für Minijobs Mussfeld

7 Vergütungen an Gesellschafter-Geschäftsführer Mussfeld, Kontennach-
weis erwünscht

7 Vergütungen an angestellte Mitunternehmer  
§ 15 EStG

Mussfeld

7 übrige und nicht zuordenbare löhne und 
Gehälter

Mussfeld

7 davon Sachbezüge Mussfeld

7 davon freiwillige Zuwendungen Mussfeld

6 soziale Abgaben und Aufwendungen für 
Altersversorgung und für Unterstützung

Summenmussfeld

7 soziale Abgaben Mussfeld

8 davon soziale Abgaben für angestellte Mitunter-
nehmer § 15 EStG

Mussfeld

7 Aufwendungen für Altersversorgung Mussfeld

8 davon für Gesellschafter-Geschäftsführer Mussfeld

8 davon für angestellte Mitunternehmer § 15 EStG Mussfeld

7 Aufwendungen für Unterstützung Mussfeld

7 soziale Abgaben und Aufwendungen für 
Altersversorgung und für Unterstützung, nicht 
zuordenbar

rechnerisch notwendig, 
soweit vorhanden

5.6 abschreibungen
Die Position der Abschreibungen in der Gewinn- und Verlustrechnung ist in 
die  zwei  Hauptkategorien  Abschreibungen  des  Anlagevermögens  und  Ab-
schreibungen des Umlaufvermögens zu untergliedern. in der nachfolgenden 
Übersicht sind diese „Oberpositionen“ durch das Gliederungslevel nr. 6 ge-
kennzeichnet.

Vorsicht bei der 
Buchung von 
Vergütungen für 
gesellschafter- 
geschäftsführer

aufteilung in zwei 
Hauptkategorien
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�◼ gliederung der Position „abschreibungen“

level Bezeichnung Feldeigenschaft

5 Abschreibungen (GKV) Summenmussfeld

6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge-
genstände des Anlagevermögens und Sachanla-
gen

Summenmussfeld

7 auf ingangsetzungsaufwendungen Rechnerisch notwendig, 
soweit vorhanden

7 auf Geschäfts-, Firmen- oder Praxiswert Mussfeld

7 auf andere immaterielle Vermögensgegenstände Mussfeld

7 auf Sachanlagen Mussfeld

8 davon Sofortabschreibung GwG Mussfeld

8 davon Auflösung GwG-Sammelposten Mussfeld

7 außerplanmäßige und Sonderabschreibungen Summenmussfeld

8 außerplanmäßige Abschreibungen Summenmussfeld

9 außerplanmäßige Abschreibungen auf Ge-
schäfts-, Firmen- oder Praxiswert

Rechnerisch notwendig, 
soweit vorhanden

9 außerplanmäßige Abschreibungen auf andere 
immaterielle Vermögensgegenstände

Mussfeld

9 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachan-
lagen

Mussfeld

9 außerplanmäßige Abschreibungen, nicht 
zuordenbar

Rechnerisch notwendig, 
soweit vorhanden

8 Sonderabschreibungen Mussfeld

8 außerplanmäßige und Sonderabschreibungen, 
nicht zuordenbar

Rechnerisch notwendig, 
soweit vorhanden

7 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge-
genstände des Anlagevermögens und Sachanla-
gen, nicht zuordenbar

Rechnerisch notwendig, 
soweit vorhanden

6 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermö-
gens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft 
üblichen Abschreibungen überschreiten

Summenmussfeld

7 Abschreibungen auf Vorräte Mussfeld

7 Abschreibungen auf Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände

Mussfeld

8 davon Abschreibungen auf Forderungen 
gegenüber Kapitalgesellschaften, an denen eine 
Beteiligung besteht

Mussfeld

8 davon Abschreibungen auf Forderungen 
gegenüber Gesellschaftern und nahestehenden 
Personen

Mussfeld

Die „Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachan-
lagen“ untergliedern sich danach weiter in diverse einzelne Kategorien zur 
Abbildung verschiedener Abschreibungstatbestände. Diese Untergliederung 
ist eine Erweiterung der in der Gewinn- und Verlustrechnung nach § 275 HGB 
üblichen Detaillierung. letztlich wird es in Zukunft notwendig, für die jewei-

Detaillierung über 
das übliche maß 

hinaus
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ligen  Tatbestände  einzelne  Sachkonten  einzurichten.  Um  den  notwendigen 
Detaillierungsgrad jedoch zu generieren, hat diese Differenzierung Auswir-
kungen  auf  die  Anlagenbuchhaltung.  Das  Anlagennebenbuch  muss  so  ge-
staltet werden, dass die aggregierten informationen in der geforderten Tiefe 
zur Verfügung stehen.

Um diesen Aufwand in der Startphase so gering wie möglich zu halten, wurde 
in die Taxonomie Steuer eine Auffangposition (vgl. die Ausführungen zu den 
Auffangpositionen, insb. zu deren Restriktionen unter dem entsprechenden 
Kapitel) mit der Bezeichnung „Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-
gegenstände  des  Anlagevermögens  und  Sachanlagen,  nicht  zuordenbar“ 
eingefügt. Sollte ein Anlagenspiegel mit der geforderten Differenzierung im 
Anhang  freiwillig übermittelt werden, kann die oben genannte Differenzie-
rung auf Sachkonten unterlassen werden. Die Mussfelder sind dann mit dem 
„nil-wert“ zu übermitteln.

Die zweite Kategorie „Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Um-
laufvermögens,  soweit  diese  die  in  der  Kapitalgesellschaft  üblichen  Ab-
schreibungen  überschreiten“  ist  weiter  unterteilt  in  die  Positionen  Vorräte 
und Forderungen. wie die Bezeichnung es schon andeutet, sind diese Positi-
onen  jedoch  nur  zu  befüllen,  wenn  die  Abschreibungen  das  übliche  Maß 
übersteigen. irreführend ist die Bezeichnung „Kapitalgesellschaft“, da diese 
Position laut der Taxonomie Steuer sowohl für Kapitalgesellschaften als auch 
für Personengesellschaften und Einzelunternehmen gelten soll.

5.7 sonstige betriebliche aufwendungen
Die  sonstigen  betrieblichen  Aufwendungen  stellen  im  Gliederungsschema 
der Steuertaxonomie die umfassendste Veränderung zum gewohnten Gliede-
rungsschema des § 275 HGB dar. Bildet das HGB Gliederungsschema ledig-
lich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in einer Position ab, so sind in 
der  neuen  Steuertaxonomie  53  einzelne  Positionen  vorgesehen.  Um  einen 
Überblick über die 53 Positionen zu erhalten, sind nachfolgend alle Positio-
nen der Mindestgliederungstiefe abgebildet. 

�◼ gliederung der Position „sonstige betriebliche aufwendungen“
level Bezeichnung Feldeigenschaft

5 sonstige betriebliche Aufwendungen (GKV) Summenmussfeld

6 Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche 
wirtschaftsgüter

Summenmussfeld

7 Miete und Pacht für unbewegliche wirtschafts-
güter an Mitunternehmer

Mussfeld

7 Miete und Pacht für unbewegliche wirtschafts-
güter an Gesellschafter

Mussfeld

7 übrige/nicht zuordenbare Miete und Pacht für 
unbewegliche wirtschaftsgüter

Mussfeld

6 Aufwand für Fremdreparaturen und instandhal-
tung für Grundstücke und Gebäude

rechnerisch notwendig, 
soweit vorhanden

6 Aufwendungen für Energie Mussfeld

mussfelder sind mit 
NIl-Wert zu 
übermitteln

umfassendste 
Veränderung zum 
gewohnten gliede-
rungsschema
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6 Miet- und Pachtaufwendungen für bewegliche 
wirtschaftsgüter

Summenmussfeld

7 Miete und Pacht für bewegliche wirtschaftsgüter 
an Mitunternehmer

Mussfeld

7 Miete und Pacht für bewegliche wirtschaftsgüter 
an Gesellschafter

Mussfeld

7 übrige / nicht zuordenbare Miete und Pacht für 
bewegliche wirtschaftsgüter

Mussfeld

6 Aufwendungen für leasing Summenmussfeld

7 leasing für bewegliche wirtschaftsgüter Mussfeld

7 übrige leasingaufwendungen Mussfeld

6 Aufwand für Fremdreparaturen und instandhal-
tung (ohne Grundstücke)

rechnerisch notwendig, 
soweit vorhanden

6 Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge Mussfeld

6 Aufwendungen für den Fuhrpark Mussfeld

6 werbeaufwand Mussfeld

6 beschränkt abziehbare Betriebsausgaben Summenmussfeld

7 Geschenke abziehbar Mussfeld

7 Geschenke nicht abziehbar Mussfeld

7 Bewirtungskosten (gesamt) Mussfeld

7 sonstige beschränkt abziehbare Betriebsausga-
ben

Mussfeld

6 Reisekosten Unternehmer Mussfeld

6 Reisekosten Arbeitnehmer rechnerisch notwendig, 
soweit vorhanden

6 Frachten / Verpackung Mussfeld

6 Provisionen Mussfeld

6 Aufwendungen für Konzessionen und lizenzen Mussfeld

6 Aufwendungen für Kommunikation Mussfeld

6 Rechts- und Beratungskosten Mussfeld

6 Fortbildungskosten Mussfeld

6 sonstige Aufwendungen für Personal rechnerisch notwendig, 
soweit vorhanden

6 Einstellung in steuerliche Rücklagen Summenmussfeld

7 § 6b Absatz 10 EStG Mussfeld

7 § 6b Absatz 3 EStG Mussfeld

7 Rücklage für Ersatzbeschaffung, R 6.6 EStR Mussfeld

7 § 4g EStG Mussfeld

7 übrige / nicht zuordenbare Einstellung in 
steuerliche Rücklagen

rechnerisch notwendig, 
soweit vorhanden

6 Herabsetzungsbetrag nach § 7g Absatz 2 EStG Mussfeld

6 Aufwand aus wertberichtigungen des lfd. Jahres Summenmussfeld

7 Einzelwertberichtigungen des lfd. Jahres Mussfeld

7 Pauschalwertberichtigungen des lfd. Jahres Mussfeld
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7 nicht PwB / EwB zuordenbare wertberichtigung rechnerisch notwendig, 
soweit vorhanden

6 übliche Abschreibungen auf Forderungen Mussfeld

6 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegen-
ständen des Anlagevermögens

Mussfeld, Kontennach-
weis erwünscht

6 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegen-
ständen des Umlaufvermögens

rechnerisch notwendig, 
soweit vorhanden

6 sonstige Steuern, soweit in den sonstigen 
Aufwendungen ausgewiesen

Mussfeld

6 Zuführungen zu Aufwandsrückstellungen Mussfeld

6 Kurs-/ währungsverluste rechnerisch notwendig, 
soweit vorhanden

6 andere ordentliche sonstige betriebliche 
Aufwendungen

rechnerisch notwendig, 
soweit vorhanden

6 andere sonstige betriebliche Aufwendungen (GKV) Mussfeld

5 genossenschaftliche Rückvergütung Mussfeld

6 davon an Mitglieder Mussfeld

Um eine strukturierte Beschreibung vornehmen zu können, ist es hilfreich, da-
bei eine weitere Untergliederung in die Positionen des levels 6 vorzunehmen.

Dadurch ergibt sich folgende Grobgliederung:
�� Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche wirtschaftsgüter
�� Aufwand für Fremdreparaturen und instandhaltung für Grundstücke und  
Gebäude

�� Aufwendungen für Energie
�� Miet- und Pachtaufwendungen für bewegliche wirtschaftsgüter
�� Aufwendungen für leasing
�� Aufwand für Fremdreparaturen und instandhaltung (ohne Grundstücke)
�� Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge
�� Aufwendungen für den Fuhrpark
�� werbeaufwand
�� beschränkt abziehbare Betriebsausgaben
�� übliche Abschreibungen auf Forderungen
�� Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
�� Verluste  aus  dem  Abgang  von  Vermögensgegenständen  des  Umlaufver-
mögens

�� sonstige Steuern, soweit in den sonstigen Aufwendungen ausgewiesen
�� Zuführungen zu Aufwandsrückstellungen
�� Kurs-/währungsverluste
�� andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen
�� andere sonstige betriebliche Aufwendungen (GKV)

Beim Mapping der bisherigen Konten der sonstigen betrieblichen Aufwen-
dungen (sbA) zu den einzelnen Positionen können sich gerade im Bereich der 
sbA  Überschneidungen  ergeben.  Einzelne  Positionen  der  Steuertaxonomie 
stehen sich dabei in einem Konkurrenzverhältnis gegenüber. Beispielsweise 
stellt sich die Frage, ob Aufwendungen für KFZ-leasing in die Position "Auf-

untergliederung in 
die Position des 
levels 6 ist hilfreich

einzelne Positionen 
stehen sich in einem 
Konkurrenzverhält-
nis gegenüber
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wendungen für den Fuhrpark" oder in die Position "Aufwendungen für lea-
sing" gemappt werden müssen. 

Beantwortet man die Frage vor dem Hintergrund der steuerlichen Beurtei-
lung, so sind die Aufwendungen für Kfz-leasing im Rahmen der Ermittlung 
des Gewerbeertrags gemäß § 8 nr. 1d GewStG unter Umständen zu berück-
sichtigen. Somit wären die Aufwendungen für Kfz-leasing sinnvoller unter 
den "Aufwendungen für leasing" auszuweisen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass in der Vergangenheit oftmals Belege 
für die wartung und Miete von Büro und Geschäftsausstattung nur einen Ge-
samtbetrag für alle leistungen aufweisen. Zu denken wäre beispielsweise an 
die Gebühren  für Kopierer oder Telefonanlagen. Diese Aufwendungen sind 
nach der Steuertaxonomie jedoch getrennt zu verbuchen und den Positionen 
"Aufwendungen  für  leasing"  und  "Aufwand  für  Fremdreparaturen  und  in-
standhaltung (ohne Grundstücke)" zuzumappen. An dieser Stelle ist deshalb 
darauf hinzuweisen, dass auch Belege entsprechend geprüft werden müssen 
und eventuell vom lieferanten eine gesonderte Aufstellung der Rechnungs-
daten anzufordern ist.

�▶ Hinweis der Redaktion
seminar zum Thema e-Bilanz

in einem Seminar von unseren Autoren StB RA Dipl.-Finw. Arne Jansen und 
StB Dipl.-Kfm. Tobias Polka am 29.9.12 in Frankfurt, Tryp Hotel oder 27.10.12 
in Düsseldorf, Radisson Blue in der Zeit von 9.30 Uhr bis ca. 17.00 Uhr erfah-
ren Sie mehr zu den Themen:

�� Grundlagen zur E-Bilanz
�� Das Risiko-Management-System der Finanzverwaltung 
�� Projektumsetzung der E-Bilanz im Unternehmen
�� Projektumsetzung der E-Bilanz in der Kanzlei

↘↘ wEiTERFÜHREnDER HinwEiS
• www.iww.de/seminare/

aufwendungen sind 
nach der steuertaxo-

nomie getrennt zu 
verbuchen
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E-BilAnZ

Besonderheiten der gliederung  
der aktivseite der Bilanz
von Prof. Dr. Hanno Kirsch, Meldorf

|  Am 28.9.11 veröffentlichte das BMF das endgültige Anwendungsschreiben 
zu § 5b EStG (iV c 6 - S 2133-b/11/10009). im Mittelpunkt des folgenden Bei-
trags steht die Aktivseite des Abschnitts „Bilanz“ der E-Bilanz. Dabei werden 
die wesentlichen Besonderheiten der Aktivseite der „Bilanz“ nach der Kern-
taxonomie der E-Bilanz dargestellt, insbesondere die Angaben, welche über 
die Gliederungsstruktur für große Kapitalgesellschaften hinausgehen.  |

1. Datensatz der elektronischen Übermittlung
Die  Taxonomie  umfasst  sowohl  das  Stammdatenmodul  („GcD-Modul“)  als 
auch  ein  Jahresabschlussmodul  („GAAP-Modul“).  Der  Minimalumfang  des 
„GAAP-Moduls“ setzt sich zusammen aus:

�� Bilanz, 

�� gewinn- und Verlustrechnung (in den Varianten Gesamtkosten- und Um-
satzkostenverfahren; hierbei ist jedoch zu beachten, dass auch bei der Be-
füllung der GuV-Rechnung nach dem Umsatzkostenverfahren die Angaben 
zu  machen  sind,  welche  die  Taxonomie  für  das  Gesamtkostenverfahren 
vorschreibt!),

�� ergebnisverwendung (nur im Falle des Ausweises eines Bilanzgewinns/-
verlusts in der Bilanz !),

�� Kapitalkontenentwicklung für Personenhandelsgesellschaften/mitunter-
nehmerschaften (Hinweis: Sonder- und Ergänzungsbilanzen können gem. 
BMF-Schreiben vom 28.9.11 Tz. 22 für wirtschaftsjahre, die vor dem 1.1.15 
enden, im Freitext unter dem Modul „Steuerliche Modifikationen“ übermit-
telt werden, sodass zumindest zunächst eine Gliederung nach dem Taxo-
nomie-Datensatz nicht zwingend erforderlich ist),

�� steuerliche modifikationen (d.h.  Überleitungsrechnung  der  wertansätze 
aus  der  Handelsbilanz  zur  Steuerbilanz;  dieser  Abschnitt  ist  jedoch  nur 
dann zu befüllen, wenn der Bilanzierende in das GAAP-Modul unter „Bi-
lanz“ seine Handelsbilanz einstellt. Der Bilanzierende kann jedoch unter 
dem  Abschnitt  „Bilanz“  auch  unmittelbar  seine  Steuerbilanz  einstellen. 
wählt der Bilanzierende diese Variante, dann hat er jedoch auch eine bi-
lanzsteuerrechtlichen Normen voll entsprechende guV-rechnung im 
„GuV-Abschnitt“  des  GAAP-Moduls  einzustellen;  die  Finanzverwaltung 
geht bei Auswahl dieser Alternative entweder von einer gebuchten Steuer-
bilanz  oder  einer  Steuerbilanz  auf  Basis  einer  HGB-Bilanz  mit  interner 
steuerlicher  Überleitungsrechnung  aus,  sodass  dann  eine  pauschale 
Überleitung des handelsrechtlichen Ergebnisses auf den Steuerbilanzge-

Taxonomie umfasst 
zwei module

Besondere regelung 
für sonder- und 
ergänzungsbilanzen



BETRiEBSwiRTScHAFT  SOnDERAUSGABE 
iM BlicKPUnKT

BIlaNZIeruNg

34

winn  mit  einem  Sammelposten  zur  Überleitung  nicht  zulässig  ist;  vgl. 
BMF: E-Bilanz – Häufig gestellte Fragen (FAQ), o.O., Stand Oktober 2011, 
Abschnitt 2 i)) sowie

�� steuerliche Gewinnermittlung  für einzelne Gesellschaften  (insbesondere 
außerbilanzielle Korrekturen).

Darüber hinaus kann der Bilanzierende jedoch freiwillig noch folgende wei-
tere abschnitte des gaaP-moduls befüllen: Haftungsverhältnisse, Eigenka-
pitalspiegel,  Kapitalflussrechnung,  Anhang,  lagebericht,  Bericht  des  Auf-
sichtsrats, Beschlüsse und zugehörige Erklärungen sowie weitere Detailin-
formationen  zu  den  Positionen.  Das  Ausfüllen  der  freiwilligen  Berichtsbe-
standteile und der freiwilligen Befüllung auch von Kannfeldern innerhalb der 
Pflichtbestandteile  ist abhängig von der Strategie des Steuerpflichtigen  im 
Umgang mit der E-Bilanz. Mit einer sog. „maximalstrategie“, die auch frei-
willige informationen abdeckt, verfolgt der Steuerpflichtige das Ziel rückfra-
gen durch die Veranlagungsstelle sowie ergänzende Nachweise zu vermei-
den und weiterhin eine möglichst günstige Einstufung durch das derzeit im 
Aufbau befindliche risikomanagementsystem der Finanzverwaltung und die 
Erwartung einer zeitnahen steuerfestsetzung ohne Nachprüfungsvorbehalt 
zu erreichen (Herzig/Briesemeister/Schäperclaus, DB 11, 2515). 

2. anlagevermögen
2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 
Die Gliederungsstruktur des § 266 Abs. 2 A. i HGB für die „immateriellen Ver-
mögensgegenstände“ wird auch in der Taxonomie entsprechend abgebildet. 
Sofern der Bilanzierende nach § 248 Abs. 2 Satz 1 HGB in der Handelsbilanz 
zulässigerweise selbst erstellte  immaterielle Vermögensgegenstände akti-
viert, sind unter dem Steuertaxonomie-Posten „selbst geschaffene gewerb-
liche schutzrechte und ähnliche rechte und Werte“ sowohl die fertigen als 
auch die noch in der Entwicklung befindlichen selbst geschaffenen immate-
riellen Vermögensgegenstände auszuweisen; d.h., es erfolgt keine Erfassung 
der noch nicht fertigen selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegen-
stände unter den geleisteten Anzahlungen oder einem neu zu schaffenden 
Posten „Anlagen im Bau“ (Oser/Roß/wader/Drögemüller, wPg 09, 577).

2.2 sachanlagevermögen 
Für das sachanlagevermögen ergibt sich folgende durch Pflichtangaben zu 
befüllende Struktur:

�◼ struktur des „sachanlagevermögens“
sachanlagen summenmussfeld

  Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 

Summenmussfeld

 
 

unbebaute Grundstücke Mussfeld, Konten-
nachweis erwünscht

 
 

grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten Mussfeld, Konten-
nachweis erwünscht

 
 

Bauten auf eigenen Grundstücken und grund-
stücksgleichen Rechten

Mussfeld, Konten-
nachweis erwünscht

Freiwillige 
abschnitte des 
gaaP-moduls

Keine gesonderte 
erfassung der noch 

nicht fertigen selbst 
geschaffenen 

immateriellen Vg
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Bauten auf eigenen Grundstücken und 
grundstücksgleichen Rechten, davon Grund und 
Boden-Anteil

Mussfeld
 

 
 

Bauten auf fremden Grundstücken Mussfeld, Konten-
nachweis erwünscht

    Übrige Grundstücke, nicht zuordenbar Auffangposition

  technische Anlagen und Maschinen Mussfeld

 
 

andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Mussfeld, Konten-
nachweis erwünscht

 
 

Geschäfts- und Vorführwagen
(Branchenspezifischer Zusatzposten für Autohändler)

rechnerisch 
notwendig,
soweit vorhanden

 
 

geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau Mussfeld, Konten-
nachweis er-
wünscht

  sonstige Sachanlagen Mussfeld

Auffallend  ist die  tiefgehende untergliederung des Postens „grundstücke, 
grundstücksgleiche rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf frem-
den grundstücken“ (§ 266 Abs. 2 A. ii. 1 HGB). Allerdings ist derzeit innerhalb 
der  Untergliederung  ein  allgemeiner  auffangposten  „Übrige  Grundstücke, 
nicht zuordenbar“ eingerichtet, auf dem im Extremfall sämtliche Grundstücke 
und Bauten erfasst werden können, falls der bislang in der Buchführung ein-
gerichtete Kontenplan keine entsprechenden Sachkonten enthält. Generell ist 
jedoch zu beachten, dass die mit dem Textzusatz „nicht zuordenbar“ oder „oh-
ne  Zuordnung  auf…“  versehenen  Positionen,  den  Zweck  haben,  eine  nicht 
durch mussfelder vorgegebene Differenzierung eines sachverhalts  in  der 
Buchführung so abzubilden, dass die rechnerische richtigkeit auf übergeord-
neten ebenen in der Taxonomie erreicht werden kann (Schumann, Steuer und 
Studium  11,  571)  und  die  einführung der e-Bilanz  für  die  Unternehmen  er-
leichtert wird. Jedoch ist davon auszugehen, dass mittelfristig (ca. 5 - 6 Jahre) 
die Auffangpositionen durch die Finanzverwaltung überprüft werden und de-
ren Anzahl voraussichtlich deutlich reduziert wird (vgl. BMF: E-Bilanz – Häufig 
gestellte Fragen (FAQ), o.O., Stand Oktober 2011, Abschnitt 2 f; Geberth/Bur-
lein, DStR 2011,  S. 2014). 

neben  dem  branchenspezifischen  Zusatzposten  für  Autohändler  sieht  die 
Taxonomie-Struktur  einen  Posten  „sonstige  Sachanlagen“  vor,  der  auf  der 
nächsten Gliederungsebene (Kann-Felder) zumindest die „vermieteten an-
lagenwerte“ enthält (mit Verweis auf Adler/Düring/ Schmaltz, § 246 HGB Rz. 
386), sofern der Bilanzierende der wirtschaftliche Eigentümer ist (Operating 
leasing). Bei der Befüllung der Taxonomiestruktur für das Sachanlagever-
mögen ist – aufgrund der durch die Kannfelder angelegten Untergliederung 
– weiterhin zu beachten, dass die Posten „gWg“ (§ 6 Abs. 2 EStG) und „gWg-
sammelposten“ (§ 6 Abs. 2a EStG) jeweils in die Posten zu trennen sind, die 
auf die Technischen Anlagen und Maschinen und die auf die Betriebs- und 
Geschäftsausstattung entfallen.  

auffallend tiefe 
untergliederung

Taxonomie sieht 
Posten „sonstige 
sachanlagen“ vor
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2.3 Finanzanlagevermögen 

�◼ gliederung der Position „Finanzanlagevermögen“
Finanzanlagen summenmussfeld

  Anteile an verbundenen Unternehmen Summenmussfeld

 
 

 
 

Anteile an Personengesellschaften Mussfeld, Konten-
nachweis erwünscht

 
 

 
 

Anteile an Kapitalgesellschaften Mussfeld, Konten-
nachweis erwünscht

    Anteile an verbundenen Unternehmen, nach 
Rechtsform nicht zuordenbar 

Auffangposition

  Ausleihungen an Gesellschafter Summenmussfeld

 
 

 
 

Ausleihungen an GmbH-Gesellschafter und stille 
Gesellschafter

Mussfeld, Konten-
nachweis erwünscht

 
 

 
 

Ausleihungen an persönlich haftende  
Gesellschafter

Mussfeld, Konten-
nachweis erwünscht

 
 

 
 

Ausleihungen an Kommanditisten Mussfeld, Konten-
nachweis erwünscht

  Ausleihungen an verbundene Unternehmen Summenmussfeld

 
 

 
 

Ausleihungen an verbundene Unternehmen, soweit 
Personengesellschaften

Mussfeld, Konten-
nachweis erwünscht

 
 

 
 

Ausleihungen an verbundene Unternehmen, soweit 
Kapitalgesellschaften

Mussfeld, Konten-
nachweis erwünscht

 
 

 
 

Ausleihungen an verbundene Unternehmen, soweit 
Einzelunternehmen

Mussfeld, Konten-
nachweis erwünscht

 
 

 
 

Ausleihungen an verbundene Unternehmen, 
nach Rechtsform nicht zuordenbar

Auffangposition
 

  Beteiligungen Summenmussfeld

 
 

 
 

Beteiligungen an Personengesellschaften Mussfeld, Konten-
nachweis erwünscht

 
 

 
 

Beteiligungen an Kapitalgesellschaften Mussfeld, Konten-
nachweis erwünscht

    stille Beteiligungen Summenmussfeld

 
 

 
 

 
 

typisch stille Beteiligung Mussfeld, Konten-
nachweis erwünscht

 
 

 
 

 
 

atypisch stille Beteiligung
 

Mussfeld, Konten-
nachweis erwünscht

    sonstige Beteiligungen, nicht zuordenbar Auffangposition

  Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht 

Summenmussfeld

 
 

 
 

Ausleihungen an Personengesellschaften Mussfeld, Konten-
nachweis erwünscht

 
 

 
 

Ausleihungen an Kapitalgesellschaften Mussfeld, Konten-
nachweis erwünscht

 
 

 
 

Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht, nicht nach 
Rechtsform zuordenbar

Auffangposition
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  wertpapiere des Anlagevermögens Mussfeld

  sonstige Ausleihungen Mussfeld

  sonstige Finanzanlagen Summenmussfeld

 
 

 
 

Genussrechte rechnerisch 
notwendig, soweit 
vorhanden

 
 

 
 

Genossenschaftsanteile (langfristiger Verbleib) rechnerisch 
notwendig, soweit 
vorhanden

 
 

 
 

Rückdeckungsansprüche aus lebensversicherun-
gen (langfristiger Verbleib)

Mussfeld
 

 
 

 
 

stille Beteiligungen innerhalb der sonstigen 
Finanzanlagen

rechnerisch 
notwendig, soweit 
vorhanden

    übrige sonstige Finanzanlagen/nicht zuordenbare 
Finanzanlagen

Auffangposition

im Vergleich mit der handelsrechtlichen Gliederung fügt das Taxonomie-Sche-
ma  auf  der  ersten  Untergliederungsebene  der  Finanzanlagen  zusätzlich  die 
Posten „ausleihungen an gesellschafter“ und „sonstige Finanzanlagen“ ein. 

§ 42 Abs. 3 GmbHG bzw. § 264c Abs. 1 HGB sehen ebenfalls den gesonderten 
Ausweis der Ausleihungen an Gesellschafter vor; allerdings hat der Bilanzie-
rende handelsrechtlich das wahlrecht, ob er einen solchen Posten gesondert 
in der Bilanz ausweist oder den Ausweis unter einem übergeordneten Posten 
(je nach Umfang der gesellschaftsrechtlichen Stellung unter den Ausleihun-
gen an verbundenen Unternehmen, Ausleihungen an Unternehmen, mit de-
nen  ein  Beteiligungsverhältnis  besteht,  oder  sonstigen  Ausleihungen)  vor-
nimmt und jeweils durch einen mitzugehörigkeitsvermerk gem. § 265 abs. 3 
HgB die Ausleihungen an Gesellschafter aufweist. Die Taxonomie hat sich für 
den zusammengefassten ausweis der ausleihungen an gesellschafter ent-
schieden;  entsprechend  enthalten  bei  den  Nicht-aktiengesellschaften die 
Ausleihungen  an  verbundenen  Unternehmen,  Ausleihungen  an  Unterneh-
men, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, oder die sonstigen Aus-
leihungen keine Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern.

Unter den sonstigen Finanzanlagen ist der Ausweis einer Reihe von Posten 
vorzunehmen, welche von ihrem charakter her zwar langfristig gebundenes 
Finanzanlagevermögen darstellen, die sich aber in der normgliederung des 
§ 266 Abs. 2 A. iii. HGB nicht oder allenfalls durch eine sehr extensive Ausle-
gung eines Postens des Finanzanlagevermögens unter einem der dort aus-
gewiesenen Posten subsumieren lassen. Beispielsweise sprechen sich Ad-
ler/ Düring/Schmaltz (§ 266 HGB Rz. 81) sowie das Ellrott/Roscher (Beck’scher 
Bilanzkommentar § 247 HGB Rz. 124) bei einem gegebenen Anlagecharakter 
der  genossenschaftsanteile  für  einen  Ausweis  im Finanzanlagevermögen 
(beachte: kein Ausweis als Beteiligung aufgrund von § 271 Abs. 1 Satz 5 HGB!) 
aus und schlagen entweder einen Ausweis als „sonstige Ausleihungen“ oder 
als „Sonderposten“ (gestützt auf die Gliederungsergänzung nach § 265 Abs. 5 
Satz 2 HGB!) vor. Um die Aussagekraft des Postens „sonstige Ausleihungen“ 

Zusammenfassender 
ausweis der 
ausleihung an 
gesellschafter

ausweis unter dem 
Posten „sonstige 
Finanzanlagen“ 



BETRiEBSwiRTScHAFT  SOnDERAUSGABE 
iM BlicKPUnKT

BIlaNZIeruNg

38

nicht zu vermindern und diesen damit nicht zu einem Sammelposten mit ei-
nem nicht  trennscharfen  inhalt „abzuwerten“, wird der Bildung eines Son-
derpostens,  der  auch  noch  weitere  Finanzanlagen  abdeckt,  bei  denen  ein 
ähnliches Erfassungsproblem auftritt, der Vorrang eingeräumt.

Über das handelsrechtliche Gliederungsschema des § 266 Abs. 2 A. iii. HGB 
hinausgehend werden die Bilanzposten Anteile an verbundenen Unterneh-
men, Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und  Auslei-
hungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, auf 
der  nachfolgenden  Untergliederungsebene  insbesondere  hinsichtlich  der 
rechtsform des unternehmens gegenüber  dem  die  Beteiligung  bzw.  die 
Ausleihung besteht, untergliedert. 

Hierbei  ist  stets  zwischen  Kapitalgesellschaften  und  Personenhandelsge-
sellschaften  (Anwendung der Spiegelbildtheorie zur Erfassung der Beteili-
gungsergebnisse aus Beteiligungen an Mitunternehmerschaften!) zu unter-
scheiden. Allerdings  ist  im endgültigen BMF-Schreiben zu  jedem der oben 
genannten  handelsrechtlichen  Bilanzposten  jeweils  eine  Auffangposition 
(„Anteile an verbundenen Unternehmen, nach Rechtsform der Beteiligungen 
nicht  zuordenbar“,  „Ausleihungen  an  verbundene  Unternehmen,  nach 
Rechtsform nicht zuordenbar“ usw.) eingefügt worden (vgl. Althoff/ Arnold/
Jansen/Polka/wetzel,  Die  neue  E-Bilanz,  11,  90).  Diese  Auffangpositionen 
vermeiden die Pflicht zur aufsplittung dieser Posten nach gesellschaftsfor-
men, falls eine solche Unterscheidung nicht bereits in der Buchhaltung ent-
halten  ist.  Hinsichtlich  des  temporären  charakters  der  Auffangpositionen 
vgl. Ausführungen unter Abschnitt 2.2).

3.  Vermögensgegenstände zwischen anlage- und umlauf-
vermögen 

im handelsrechtlichen Schrifttum äußerst umstritten ist, ob es zwischen dem 
Anlage- und dem Umlaufvermögen eine „Zwischenkategorie“ geben kann. 
Die wohl h.M. spricht sich gegen eine solche Zwischenkategorie aus und be-
gründet diese Ablehnung mit dem Bilanzgliederungsformat des § 266 Abs. 2 
HGB, der (impliziten) negativabgrenzung des Umlaufvermögens, die sich im 
Umkehrschluss zu § 247 Abs. 2 HGB ergibt, sowie den Bewertungsvorschrif-
ten, die  in § 253 Abs. 3 und 4 HGB zwischen Vermögensgegenständen des 
Anlage-  und  Umlaufvermögens  differenzieren  (stellvertretend  Kozikowski/
Huber, Beck’scher Bilanzkommentar § 247 HGB Rz. 350; waschbusch, Syste-
matischer Praxiskommentar Bilanzrecht, § 247 HGB Rz. 136; Baetge/Kirsch/
Thiele, Bilanzen, S. 229; Kirsch, Bonner Handbuch Rechnungslegung, § 247 
HGB Rz. 76). 

Dagegen plädieren aus Gründen der Bilanzklarheit andere Teile des Schrift-
tums für einen zusätzlichen Sonderposten zwischen Anlage- und Umlaufver-
mögen  (stellvertretend  Hütten/lorson,  Handbuch  der  Rechnungslegung, 
Einzelabschluss § 247 HGB Rz. 51; Müller, Handbuch der Bilanzierung, Anla-
gevermögen  (nr.  10),  Rz.  14).  wohl  aus  ähnlicher  Überlegung  wie  bei  den 
sonstigen Finanzanlagen hat die Finanzverwaltung in der Kerntaxonomie ei-
nen solchen sonderposten eingerichtet, welcher die wesentlichen – von ei-

untergliederung 
hinsichtlich der 
rechtsform des 
unternehmens

unterscheidung nach 
Kapital- und 

Personenhandels-
gesellschaften

Zwischenkategorie 
ist im handelsrecht-

lichen schrifttum 
umstritten
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nem Teil des Schrifttums – erwähnten Posten enthält, bei denen sowohl der 
Charakter als anlage- oder umlaufvermögen strittig ist. Die „Vermögensge-
genstände zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen“ setzen sich aus 
folgenden Unterposten zusammen (jedoch keine Kennzeichnung als Muss-
felder):

�� Kernbrennelemente,
�� Filmvermögen von Filmverleihern,
�� Vorabraum im Tagebau sowie
�� andere  Vermögensgegenstände  zwischen  Anlagevermögen  und  Umlauf-
vermögen (mit Erläuterung !).

4. umlaufvermögen
4.1 Vorräte
Die wesentliche Besonderheit der Untergliederung der Vorräte besteht darin, 
dass die Steuertaxonomie bei kleinen Kapitalgesellschaften (einschließlich 
Kapitalgesellschaften & co.) die zulässige offene Saldierung der erhaltenen 
Anzahlungen gegen die Vorräte (folgt aus der Zusammenfassung der Posten 
mit arabischen Zahlen nach § 266 Abs. 1 S. 3 HGB i.V.m. § 268 Abs. 5 S. 2 HGB!) 
abbildet. 

�◼ untergliederung des Postens „Vorräte“
Vorräte summenmussfeld

  Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Mussfeld

  unfertige Erzeugnisse, unfertige leistungen Mussfeld

  fertige Erzeugnisse und waren Mussfeld

 
 

sonstige Vorräte rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

  geleistete Anzahlungen (Vorräte) Mussfeld

 
 

Vorräte, vor Absetzung von erhaltenen Anzahlungen
(nur für kleine Kapitalgesellschaften, die 
erhaltene Anzahlungen von den Vorräten 
absetzen) 

rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

  erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (offen 
aktivisch abgesetzt) (nur für kleine Kapitalgesell-
schaften, die erhaltene Anzahlungen von den 
Vorräten absetzen)

rechnerisch notwendig, 
soweit vorhanden

Darüber hinaus fügt die Taxonomie einen Posten „sonstige Vorräte“ ein, der sol-
che Posten enthält, welche Vorratsvermögen darstellen, sich jedoch nicht unter 
einen anderen in § 266 Abs. 2 B. i. HGB genannten Bilanzposten sinnvoll zu sub-
sumieren sind (vgl. zur generellen Überlegung des Einfügens solcher Posten Ab-
schnitt 2.3). Hierunter sind insbesondere „vermietete Erzeugnisse“ auszuweisen. 

Offene saldierung 
der erhaltenen 
anzahlungen gegen 
die Vorräte

Taxonomie fügt den 
Posten „sonstige 
Vorräte“ ein
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Hingegen handelt es sich bei den sonstigen Vorräten nicht um einen auffang-
posten, der  im Vorratsvermögen durchaus sinnvoll wäre, da häufig die Ab-
grenzung von fertigen Erzeugnissen und unfertigen Erzeugnissen problema-
tisch  ist,  wenn  ein  Unternehmen  seine  Zwischenerzeugnisse  verkauft  und 
teilweise zu Enderzeugnissen weiterverarbeitet. Unter solchen Umständen 
ist es gem. § 265 Abs. 6 HGB zulässig, die unfertigen Erzeugnisse, unfertigen 
leistungen mit den fertigen Erzeugnissen und waren zu einem Posten zu-
sammenzufassen  (vgl.  auch  die  für  den  Konzernabschluss  geltende  Rege-
lung des § 298 Abs. 2 HGB). 

4.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Taxonomie enthält für den Bilanzposten „Forderungen und sonstige Ver-
mögensgegenstände“ eine deutlich über die für große Kapitalgesellschaften 
hinausgehende Gliederungsstruktur (ohne Kannfelder):

�◼ Position „Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände summenmussfeld

  Forderungen aus lieferungen und leistungen Mussfeld

  Forderungen aus dem Zentralregulierungs- und 
Delkrederegeschäft (i.d.R. genossenschaftspez. 
Zusatzposten)

rechnerisch notwendig, 
soweit vorhanden

  Forderungen gegen Gesellschafter Summenmussfeld

 
 

 
 

Forderungen gegen GmbH-Gesellschafter Mussfeld, Kontennach-
weis erwünscht

    Forderungen gegen persönlich haftende 
Gesellschafter

Mussfeld

    Forderungen gegen Kommanditisten und 
atypisch stillen Gesellschafter

Mussfeld

    Forderungen gegen typisch stille Gesellschaf-
ter

Mussfeld

 
 

 
 

Forderungen gegen sonstige Gesellschafter rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

  Einzahlungsverpflichtungen persönlich haftender 
Gesellschafter und Kommanditisten 

Summenmussfeld

    Einzahlungsverpflichtungen persönlich 
haftender Gesellschafter

Mussfeld

 
 

 
 

Einzahlungsverpflichtungen von  
Kommanditisten

Mussfeld, Kontennach-
weis erwünscht

 
 

Forderungen gegen verbundene Unternehmen Mussfeld, Kontennach-
weis erwünscht

 
 

Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht

Mussfeld, Kontennach-
weis erwünscht

 
 

eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen
 

rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

 
 

eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen 
persönlich haftender Gesellschafter

rechnerisch notwendig, 
soweit vorhanden

Bei den „sonstigen 
Vorräten“ handelt es 

sich nicht um einen 
auffangposten

Über das übliche 
maß hinausgehende 
gliederungsstruktur
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eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen 
Kommanditisten
 

rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

  sonstige Vermögensgegenstände Summenmussfeld

 
 

 
 

Genussrechte rechnerisch notwendig, 
soweit vorhanden

 
 

 
 

Einzahlungsansprüche zu nebenleistungen 
oder Zuzahlungen

rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

 
 

 
 

Genossenschaftsanteile (kurzfristiger Verbleib) rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

 
 

 
 

Rückdeckungsansprüche aus lebensversiche-
rungen 
(kurzfristiger Verbleib)

Mussfeld
 

 
 

 
 

Umsatzsteuerforderungen rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

 
 

 
 

Körperschaftsteuerüberzahlungen rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

 
 

 
 

Gewerbesteuerüberzahlungen rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

 
 

 
 

Mindersteuern lt. Finanzverwaltung rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

 
 

 
 

Zinsen nach § 233a AO auf Mindersteuern lt. 
Finanzverwaltung

rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

 
 

 
 

Körperschaftsteuerguthaben nach § 37 KStG rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

 
 

 
 

andere Forderungen gegen Finanzbehörden rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

 
 

 
 

Forderungen gegen Sozialversicherungsträger rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

 
 

 
 

Forderungen und Darlehen an Mitarbeiter rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

 
 

 
 

Forderungen und Darlehen an Organmitglieder rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

 
 

 
 

Forderungen gegen Arbeitsgemeinschaften rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

 
 

 
 

sonstige Vermögensgegenstände
gegenüber Gesellschafter

rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

 
 

 
 

übrige sonstige Vermögensgegenstände / 
nicht zuordenbare sonstige Vermögensgegen-
stände

rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

Ebenso  wie  bei  der  Untergliederung  des  Finanzanlagevermögens  sind  die 
Forderungen, die gegenüber gesellschaftern bestehen, separat  und  nicht 
als Davon-Vermerk der in § 266 Abs. 2 B. ii. 1 – 3 HGB aufgeführten Bilanzpos-
ten darzustellen (vgl. § 42 Abs. 3 GmbHG sowie § 264 c Abs. 1 HGB; vgl. auch 
Abschnitt 2.3). 

separate Darstellung 
der Forderungen 
gegenüber gesell-
schaftern
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Der separate ausweis der einzahlungsverpflichtungen persönlich haftender 
Gesellschafter und Kommanditisten stützt sich auf § 264c Abs. 2 S. 4 und S. 7 
HGB bzw. § 286 Abs. 2 S. 3 AktG. 

Ebenfalls gesondert unter den Forderungen sind auszuweisen die eingefor-
derten, aber noch ausstehenden Kapitaleinlagen, wobei ein differenzierter 
Ausweis der eingeforderten Kapitaleinlagen von GmbH- und AG-Gesellschaf-
tern (§ 272 Abs. 1 S. 3 HGB), der eingeforderten Einlagen persönlich haftender 
Gesellschafter (OHG, KG und KGaA) sowie der eingeforderten Einlagen von 
Kommanditisten vorgeschrieben wird.

Darüber  hinaus  sieht  die  Taxonomie  einen  genossenschaftsspezifischen 
sonderposten „Forderungen aus dem Zentralregulierungs- und Delkredere-
geschäft“ vor, der einen ähnlichen charakter wie der für Autohändler zu be-
füllende Sonderposten im Sachanlagevermögen hat (vgl. Abschnitt 2.2).

wesentliches  charakteristikum  der  Taxonomie-Struktur  der  „Forderungen 
und sonstige Vermögensgegenstände“  ist  jedoch eine sehr dezidierte auf-
gliederung des Posteninhalts „sonstige Vermögensgegenstände“. insbe-
sondere  wird  eine  äußerst  detaillierte untergliederung der steuerlichen 
Forderungen vorgeschrieben. Eine gewisse Erleichterung ergibt sich jedoch 
daraus, dass  für die sonstigen Vermögensgegenstände  insgesamt ein Auf-
fangposten vorgesehen ist, den der Bilanzierende nutzen kann, falls er in sei-
ner Buchhaltung keine so weitgehende Kontendifferenzierung angelegt hat. 

4.3 Wertpapiere des umlaufvermögens
Überraschend an der Untergliederung der „wertpapiere des Umlaufvermö-
gens“ ist, dass unter diesem Posten aktivisch eigene anteile zu zeigen sind. 
Durch das BilMoG wurde der aktivische Ausweis der eigenen Anteile zwecks 
Annäherung  an  die  internationalen  Rechnungslegungsnormen  abgeschafft 
(vgl.  §  272  Abs.  1a  und  1b  HGB;  siehe  auch  Deutscher  Bundestag,  BT-DRS 
16/10067, S. 65f.). Hieraus folgend wurde auch der Ausweis der eigenen Antei-
le unter den wertpapieren des Umlaufvermögens (§ 266 Abs. 2 B. iii. 2 HGB 
a.F.) gestrichen. 

Da innerhalb der Taxonomie-Struktur für das Eigenkapital der Bilanzierende 
den Posten „Eigene Anteile – offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt“ an-
geben  soll  („soweit  vorhanden,  rechnerisch  notwendig“;  vgl.  Zeile  769  der 
Kerntaxonomie – unter Hinweis auf § 272 Abs. 1a und 1b HGB als gesetzliche 
Grundlagen“),  kann  letztlich  nicht  abschließend  beantwortet  werden,  wes-
halb innerhalb der wertpapiere des Umlaufvermögens „eigene Anteile“ er-
scheinen; die wahrscheinlichste Erklärung dürfte ein redaktionelles Verse-
hen sein. 

Differenzierter 
ausweis ist 

vorgeschrieben

Für sonstige 
Vermögensgegen-

stände ist insgesamt 
eine auffangposition 

vorgesehen

erklärung ist 
möglicherweise ein 

redaktionelles 
Versehen
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�◼ gliederung der Position „Wertpapiere des umlaufvermögens“
Wertpapiere des umlaufvermögens summenmussfeld

  Anteile an verbundenen Unternehmen (Umlauf-
vermögen)

Mussfeld

 
 

eigene Anteile rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

  sonstige/nicht zuordenbare wertpapiere des 
Umlaufvermögens

Mussfeld

4.4  Kassenbestand, Bundesbankguthaben, guthaben bei Kreditinstituten 
und schecks

Dieser Posten ist – über das gesetzliche Gliederungsschema hinausgehend 
–  in  die  einzelnen  Komponenten  „Schecks“,  „Kasse“,  „Bundesbankgutha-
ben“, „Guthaben bei Kreditinstituten“ und „Sonstige nicht zuordenbare flüs-
sige Mittel“ – soweit jeweils vorhanden – aufzuteilen.

5. Weitere Posten der aktivseite
Für die ebenfalls auf der Aktivseite auszuweisenden Posten „aktiver Rech-
nungsabgrenzungsposten“,  „Aktive  latente  Steuern“  und  „Aktiver  Unter-
schiedsbetrag  aus  der  Vermögensverrechnung“  sieht  die  Taxonomie  keine 
tiefergehende Untergliederung vor.

Anders verhält es sich jedoch mit dem ebenfalls auf der Aktivseite auszuwei-
senden „nicht durch eigenkapital gedeckten Fehlbetrag/nicht durch Vermö-
genseinlagen gedeckter Verlustanteil“ für  Einzelkaufleute  (§  268  Abs.  3 
HGB), persönlich haftende Gesellschafter (§ 264c Abs. 2 S. 5 HGB) und Kom-
manditisten (§ 264c Abs. 2 Satz 6 HGB). Hier schreibt die Taxonomie eine de-
zidierte Entwicklungsrechnung der einzelnen (!) negativen Kapitalanteile für 
die Berichtsperiode vor unter Darstellung einer Reihe von Pflichtangaben.

6. Fazit
Das durch das BMF-Schreiben vom 28.9.11  vorgeschriebene Taxonomiefor-
mat für die Aktivseite der E-Bilanz reicht weit über das Bilanzgliederungs-
schema hinaus, welches große Kapitalgesellschaften nach § 266 HGB anzu-
wenden  haben.  insbesondere  sind  in  folgenden  Bereichen  tiefer  gehende 
Untergliederungen des Aktivvermögens vorgeschrieben:

�� Grundstücke,  grundstücksgleiche  Rechte  und  Bauten  einschließlich  der 
Bauten auf fremden Grundstücken,

�� Anteile an verbundenen Unternehmen, Ausleihungen an verbundene Un-
ternehmen, Beteiligungen und  Ausleihungen an Unternehmen, mit denen 
ein  Beteiligungsverhältnis  besteht,  sind  jeweils  hinsichtlich  der  Rechts-
form des Unternehmens gegenüber dem die Beteiligung bzw. die Auslei-
hung besteht, zu untergliedern,

�� Forderungen gegen Gesellschafter,

Keine tiefergehende 
untergliederung 
vorgesehen

gliederungsschema 
der e-Bilanz reicht 
weit über das 
schema des HgB 
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�� sonstige Vermögensgegenstände sowie

�� Entwicklungsrechnung für den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehl-
betrag/nicht durch Vermögenseinlagen gedeckten Verlustanteil.

Allerdings sind zur Erleichterung der Einführung der E-Bilanz in den meisten 
Fällen Auffangpositionen eingefügt, sodass der Bilanzierende auf die diffe-
renzierte durch die Taxonomie vorgeschriebene Befüllung der Pflichtfelder 
verzichten darf, soweit diese Angaben sich nicht aus seiner (Haupt-)Buchhal-
tung ergeben. 

im Grundsatz zu begrüßen ist, dass die Taxonomie für solche bilanziell abzu-
bildenden Posten „Sonderausweise“ schafft, die  im Schrifttum hinsichtlich 
der  Zuordnung  umstritten  sind  (z.B.  Schaffung  einer  Vermögenskategorie 
zwischen Anlage- und Umlaufvermögen, sonstige Finanzanlagen). Dies er-
höht  im  Grundsatz  die  Klarheit  der  Taxonomie-Struktur,  wenngleich  hier-
durch auch die Komplexität zunimmt. 

auffangpositionen 
dienen der 

erleichterung
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E-BilAnZ

Besonderheiten der gliederung  
der Passivseite der Bilanz
von Prof. Dr. Hanno Kirsch, Meldorf

|    im  Mittelpunkt  des  folgenden  Beitrags  steht  die  Passivseite  des  Ab-
schnitts „Bilanz“ der E-Bilanz. Dabei werden die wesentlichen Besonder-
heiten der Passivseite der „Bilanz“ nach der Kerntaxonomie der E-Bilanz 
dargestellt, insbesondere die Angaben, welche über die Gliederungsstruk-
tur für große Kapitalgesellschaften hinausgehen.  |

1. eigenkapital und ergebnisverwendungsrechnung
1.1 gezeichnetes Kapital, Kapitalkonto/Kapitalanteile
Da die Untergliederung des Eigenkapitals rechtsformabhängig  ist, weichen 
die Eigenkapitaluntergliederungen, welche für die einzelnen Rechtsformen 
anzuwenden sind, entsprechend voneinander ab. Dies betrifft insbesondere 
den Posten „gezeichnetes Kapital/Kapitalkonto/Kapitalanteile“, der als Sum-
menmussfeld für alle Rechtsformen verbindlich ist. 

�◼ gliederung der Position „gezeichnetes Kapital/Kapitalkonto/Kapitalanteile“

gezeichnetes Kapital/Kapitalkonto/Kapitalanteile summenmussfeld

  nicht eingeforderte ausstehende Einlagen
(offen passivisch abgesetzt)

rechnerisch notwendig, 
soweit vorhanden

  gezeichnetes Kapital (Kapitalgesellschaften) Mussfeld

  Privatkonto (Einzelunternehmen) Summenmussfeld

    Anfangskapital [Privatkonto, Passivseite] Mussfeld

    Kapitalanpassung nach BilMoG  
[Privatkonto, Passivseite]

rechnerisch notwendig, 
soweit vorhanden

    Kapitalanpassungen, [Privatkonto, Passivseite] Mussfeld

 
 

 
 

Einlagen [Privatkonto, Passivseite] Mussfeld, Konten-
nachweis erwünscht

 
 

 
 

Entnahmen [Privatkonto, Passivseite] Mussfeld, Konten-
nachweis erwünscht

 
 

 
 

Kapitaländerung durch Übertragung 
einer § 6 b EStG Rücklage

Mussfeld
 

    Jahresüberschuss/-fehlbetrag [Privatkonto, 
Passivseite]

Mussfeld

  Kapitalanteile der persönlich haftenden Gesell-
schafter

Summenmussfeld

    Kapitalanteile der persönlich haftenden 
Gesellschafter, Summe Anfangskapital 

Mussfeld

    Kapitalanteile der persönlich haftenden 
Gesellschafter, Summe Kapitalanpassungen 
nach BilMoG

rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

eigenkapitalgliede-
rungen weichen 
je rechtsform 
voneinander ab
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    Kapitalanteile der persönlich haftenden  
Gesellschafter, Summe Kapitalanpassungen

Mussfeld

 
 

 
 

Kapitalanteile der persönlich haftenden 
Gesellschafter, Summe Einlagen

Mussfeld, Konten-
nachweis erwünscht

 
 

 
 

Kapitalanteile der persönlich haftenden 
Gesellschafter, Summe Entnahmen

Mussfeld, Konten-
nachweis erwünscht

    Kapitalanteile der persönlich haftenden 
Gesellschafter, Summe Kapitaländerung durch 
Übertragung einer § 6b EStG Rücklage

Mussfeld

    Kapitalanteile der persönlich haftenden 
Gesellschafter, Summe Jahresüberschuss

Mussfeld

    Kapitalanteile der persönlich haftenden 
Gesellschafter, Summe Kapitalumgliederungen

Mussfeld

    nicht eingeforderte ausstehende Einlagen  rechnerisch notwendig,

    der persönlich haftenden Gesellschafter soweit vorhanden

  Kapitalanteile der Kommanditisten Summenmussfeld

    Kapitalanteile der Kommanditisten, Summe 
Anfangskapital

Mussfeld

    Kapitalanteile der Kommanditisten,  rechnerisch notwendig,

    Summe Kapitalanpassungen nach BilMoG soweit vorhanden

 
 

 
 

Kapitalanteile der Kommanditisten, 
Summe Kapitalanpassungen

Mussfeld
 

 
 

 
 

Kapitalanteile der Kommanditisten, Summe 
Einlagen

Mussfeld, Konten-
nachweis erwünscht

 
 

 
 

Kapitalanteile der Kommanditisten, Summe 
Entnahmen

Mussfeld, Konten-
nachweis erwünscht

 
 
 

 
 
 

Kapitalanteile der Kommanditisten, Summe 
Kapitaländerung durch Übertragung
einer § 6b EStG Rücklage

Mussfeld
 
 

 
 

 
 

Kapitalanteile der Kommanditisten, Summe 
Jahresüberschuss

Mussfeld
 

 
 

 
 

Kapitalanteile der Kommanditisten, Summe 
Kapitalumgliederungen

Mussfeld
 

 
 

 
 

nicht eingeforderte ausstehende Einlagen der 
Kommanditisten

rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

 
 

Eigene Anteile – offen vom gezeichneten Kapital 
abgesetzt

rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

  Geschäftsguthaben der Genossen  rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

Für  die  Eigenkapitalgliederung  der  Einzelunternehmen  und  Personenhan-
delsgesellschaften  schreibt  die  Steuertaxonomie  –  in  Anlehnung  an  den 
steuerlichen Betriebsvermögensvergleich – eine Entwicklungsrechnung vom 
Anfangs- zum Endbestand vor, die nach überwiegender han delsrechtlicher 
Auffassung für diese Rechtsformen keinesfalls zwingend ist (z.B. Adler/ Dü-
ring/Schmaltz,  §  247  HGB  Rn.  74).  Bemerkenswert  an  diesen  Kapitalent-
wicklungsrech nun gen sind insbesondere die gesonderten Entwicklungsposi-
tionen  „Kapitalanpassung nach Bilmog“ sowie  „Summe  Kapitaländerung 

entwicklungsrech-
nung vom anfangs- 

zum endbestand
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durch Übertragung einer § 6b EStG Rücklage“. im Gegensatz zu Kapitalge-
sellschaften  weisen  Personenhandelsgesellschaften  nur  dann  (Gewinn-)
Rücklagen  auf,  wenn  diese  aufgrund  eines  gesellschaftsrechtlichen Be-
schlusses gebildet werden; bei einzelkaufmännischen Unternehmen mit ei-
nem einzigen variablen Eigenkapital konto  ist die Bildung von Eigenkapital-
rücklagekonten nicht zulässig. Aus diesem Grund müssen die nach Art. 67 
Abs. 3 S. 2, Abs. 4 S. 2 und Abs. 6 EGHGB in den Gewinn rücklagen zu erfas-
senden  Anpassungen  der  Bilanz-  und  wertansätze  an  die  Rechnungs-
legungsvorschriften des BilMoG innerhalb der Kapitalanteile erfasst werden. 
Allerdings traten diese unmittelbar mit den Gewinnrücklagen bzw. dem Ei-
genkapital zu verrechnenden Anpassungen (spätestens) in dem auf das nach 
dem 31.12.09 beginnenden Geschäftsjahr auf (d.h. im Falle eines mit dem Ka-
lenderjahr übereinstimmenden wirtschaftsjahr in 2010!). 

Gem. § 52 Abs. 15a EStG i.V.m. § 1 AnwZpvV ist § 5b EStG jedoch erstmals für 
wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31.12.11 beginnen. Daher besteht 
kein Anwendungsbereich für diese Konten in den Jahren, für welche die Ta-
xonomie gilt (siehe auch bei Kapitalgesellschaften Abschnitt 1.2).

Das Mussfeld „Summe Kapitaländerung durch Übertragung einer § 6b EStG 
Rücklage“ ist erforderlich, da die § 6b EStG-Rücklage eine gesellschafterbe-
zogene ermäßigungsnorm –  und  nicht  betriebsbezogene  Rücklagennorm 
(z.B.  R  6.6  EStR-Rücklage  wegen  zwangsweisen  Ausscheidens  eines  wirt-
schaftsguts  infolge  höherer  Gewalt)  –  bildet.  Dementsprechend  sind  §  6b 
EStG-Rücklagen auch zwischen dem einzelbetrieblichen Betriebsvermögen, 
einem Gesamthandsvermögen und einem Sonderbetriebsvermögen des Ge-
sellschafters  übertragbar,  damit  diese  in  den  unterschiedlichen  betriebli-
chen  Vermögen  durch  den  Gesellschafter  genutzt  werden  können  (vgl.  im 
Einzelnen R 6b.2 Abs. 6 und 7 EStR). 

Mit  diesen  Angabepflichten  ist  insbesondere  eine  Verprobungsmöglichkeit 
mit der ebenfalls von Personenhandelsgesellschaften und Mitunternehmer-
schaften zu befüllenden Kapitalkontenentwicklung für Personenhandelsge-
sellschaften/mitunternehmer schaf ten gegeben.

Hinweis |  Sonder-  und  Ergänzungsbilanzen  können  gem.  BMF-Schreiben 
vom 28.9.11 Tz. 22 für wirtschafts jahre, die vor dem 1.1.15 enden, im Freitext 
unter dem Modul „Steuerliche Modifikationen“ übermittelt werden, sodass 
zumindest zunächst eine Gliederung nach dem Taxonomie-Datensatz nicht 
zwingend erforderlich ist.

1.2 sonstiges eigenkapital
im Anschluss folgen zunächst Posten, die aus betriebswirtschaftlicher Sicht 
als „hybrides“ Kapital bezeichnet werden, da diese zumeist sowohl Eigen- 
als auch Fremdkapitalcharakter besitzen bzw. entsprechende Anteile enthal-
ten. Zu den innerhalb des Eigenkapitals zu befüllenden Mussfeldern zählen 
„Gesellschafterdarlehen  mit  EK-charakter“,  „Genussrechts kapital  mit  Ei-
genkapital-charakter“,  „nachrangiges  Kapital  (Eigenkapital-charakter)“ 
und die „Einlagen stiller Gesellschafter mit EK-charakter“.

Kein anwendungsbe-
reich für die Jahre , 
für welche die 
Taxonomie gilt

angabepflichten 
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Die rücklagen untergliedern sich in der vorgeschriebenen Taxonomiestruk-
tur wie folgt:

�◼ struktur der Position „rücklagen“
Kapitalrücklage mussfeld

Rücklagen (gesamthänderisch gebunden) Mussfeld

Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen Summenmussfeld

  gesetzliche Rücklage Mussfeld

 
 

Rücklage für Anteile an einem herrschenden 
oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen

rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

  satzungsmäßige Rücklagen Mussfeld

 
 
 

Gewinnrücklage mit Ausschüttungssperre für 
aktivierte  Aufwendungen für die ingangsetzung 
und Erweiterung des Geschäftsbetriebs

rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden
 

 
 
 

Gewinnrücklage mit Ausschüttungssperre für 
einen aktivierten Abgrenzungsposten für latente
Steuern

rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden
 

 
 
 

Gewinnrücklage mit Ausschüttungssperre für 
aktivierte Aufwendungen im Zusammenhang 
mit der Euro-Umstellung

rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden
 

 
 
 
 
 

Gewinnrücklage mit Ausschüttungssperre für 
selbst geschaffene immaterielle  
Vermögensgegenstände des Anlagevermö-
gens unter Berücksichtigung der darauf
entfallenden passiven latenten Steuern

rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden
 
 
 

 
 
 
 
 

Gewinnrücklage mit Ausschüttungssperre für 
zum beizulegenden Zeitwert bilanzierte 
Vermögensgegenstände soweit dieser die
Anschaffungskosten übersteigt unter Berücksich-
tigung der darauf entfallenden passiven latenten 
Steuern

rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden
 
 
 

  Sonderrücklage Mussfeld

 
 

Sonderrücklage, Erläuterungen zur 
Sonderrücklage

Mussfeld
 

  andere Gewinnrücklagen Mussfeld

 
 

andere Ergebnisrücklagen
 

rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

Gewinn-/Verlustvortrag – bei Kapitalgesellschaften Mussfeld

Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Bilanz) - 
bei Kapitalgesellschaften

Mussfeld
 

steuerlicher Ausgleichsposten z.B. nach Betriebsprü-
fung

rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

Bilanzgewinn / Bilanzverlust (Bilanz) _ bei Kapitalge-
sellschaften

Mussfeld

währungsumrechnungsdifferenzen
 

rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden
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Die zwischen den Kapitalrücklagen und den Gewinnrücklagen/Ergebnisrück-
lagen  stehenden  „rücklagen (gesamthänderisch gebunden)“ sind  nur  von 
Personenhandelsgesellschaften zu nutzen, sofern der Gesellschaftsvertrag 
die Bildung solcher Rücklagen vorsieht und diese durch Gesellschafterbe-
schluss gebildet wurden (vgl. § 264c Abs. 2 Satz 8 HGB).

Hinsichtlich  der  Gliederung  der  „Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen“ 
fällt  zunächst  auf,  dass  nicht  nur  die  für  bestimmte  Zwecke  gebundenen 
Rücklagen Untergliederungen der Gewinnrücklagen bilden, sondern auch 
für  die  einzelnen  ausschüttungssperren  jeweils  separate  gewinnrückla-
gen-Konten vorgesehen sind. Dies führt insbesondere dazu, dass im Falle 
der  Auflösung  bzw.  neubildung  von  Ausschüttungssperren  (z.B.  für  akti-
vierte selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände oder ange-
setzte aktive  latente Steuerposten) es zu umbuchungen zwischen diesen 
rücklagekonten und den nicht zweckgebundenen „anderen gewinnrück-
lagen“ kommt. Diese Umbuchungen sind zumindest in der bisherigen han-
delsrechtlichen Struktur der Rücklagenentwicklungsrechnung (noch) nicht 
vorgesehen. Anzumerken ist weiterhin, dass die „Ausschüttungssperre für 
aktivierte  Aufwendungen  im  Zusammenhang  mit  der  Euro-Umstellung“ 
gem. Art. 44 EGHGB nicht mehr auftritt, da die zum Zwecke der Euro-Um-
stellung gebildete Bilanzierungshilfe in den auf die Bildung folgenden Ge-
schäftsjahren  zu  mindestens  einem  Viertel  durch  Abschreibung  zu  tilgen 
war  (Art. 44 Abs. 1 S. 3 EGHGB); korrespondierend erfolgte die Auflösung 
der Ausschüttungssperre (Art. 44 Abs. 1 S. 5 EGHGB).

Für die Verrechnung der über den Nennwert bzw. den rechnerischen Wert 
der erwor be nen eigenen anteile hinausgehenden Anschaffungskosten (vgl. 
§ 272 Abs.  1a S. 2 HGB)  ist kein besonderer Pflichtausweis vor gesehen  (im 
Gegensatz dazu den unter dem Posten „gezeichnetes Kapital/Kapitalkonto/
Kapitalanteile“ enthaltenen Pflichtausweis „Eigene Anteile – offen vom Ge-
zeichneten Kapital abgesetzt“; Abschnitt 1.1). Die Taxonomie sieht inner halb 
der „anderen Gewinn rücklagen“ ein Kannfeld „davon Mehrerwerbskosten für 
eigene Anteile (von freien Rücklagen offen abzusetzen)“ vor. im Gegensatz zu 
Personen handelsgesellschaften und Einzelkaufleuten enthält die Taxonomie 
hier korrekterweise für Kapitalgesellschaften innerhalb der Gewinnrückla-
gen kein separates Konto „Kapitalanpas sung nach Bilmog“ (vgl. demgegen-
über  Abschnitt  1.1);  diese  Eigenkapitalanpas sun gen  gingen  vielmehr  zum 
Zeitpunkt der Umstellung auf die Rechnungslegungsvorschriften des BilMoG 
ununterscheidbar in die anderen Gewinnrücklagen ein.

nicht  nachvollziehbar  sind  jedoch  der  separate  Ausweis  des  Postens 
„Währungs umrech nungsdifferenzen“ und der in den Erläuterungen zu die-
sem Posten erfolgende Hinweis auf DRS 7 Tz. 16. Erfolgsneutral mit dem Ei-
genkapital  zu  verrechnende  währungs um rechnungsdifferenzen  treten  nur 
im Konzernabschluss (vgl. § 308a HGB), nicht jedoch im handelsrechtlichen 
Jahresabschluss auf.

umbuchungen sind 
noch nicht in der 
handelsrechtlichen 
rücklagenentwick-
lung vorgesehen

Kein besonderer 
Pflichtausweis 
vorgesehen
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1.3 ergebnisverwendungsrechnung
Zusätzlich zu dem Bilanzmodul ist weiterhin auch die ergebnisverwendungs-
rechnung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernüber-
tragung  zu  übermitteln,  sofern  in  der  Bilanz  ein  Bilanzgewinn/-verlust 
(d.h. die Bilanzaufstellung unter teilweiser Verwendung des Jahresergebnis-
ses gem. § 268 Abs. 1 S. 2 HGB erfolgte!) ausgewiesen wird (Althoff/Arnold/
Jansen/Polka/wetzel, Die neue E-Bilanz, Freiburg, Berlin und München 2011, 
S.  45  sowie  Herzig/Briesemeister/Schäperclaus,  DB  2010,  Beilage  nr.  5  zu 
Heft 41, S. 5). Der Bi lanz gewinn/-verlust setzt sich aus  folgenden Mussfel-
dern zusammen:

�◼ gliederung der Position „Bilanzgewinn/-verlust)
Bilanzgewinn / Bilanzverlust (guV) summenmussfeld

  Jahresüberschuss/-fehlbetrag, Ergebnisverwendung Mussfeld

  Gewinnvortrag aus dem Vorjahr Mussfeld

  Verlustvortrag aus dem Vorjahr Mussfeld

  Entnahmen aus der Kapitalrücklage Mussfeld

  Entnahmen aus Gewinnrücklagen Summenmussfeld

    Entnahmen aus der gesetzlichen Rücklage Mussfeld

 
 

 
 

Entnahmen aus der Rücklage für eigene 
Anteile

rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

 
 

 
 

Entnahmen aus der Rücklage für Anteile an 
einem herrschenden
oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen

rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

    Entnahmen aus satzungsmäßigen Rücklagen Mussfeld

    Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen Mussfeld

  Erträge aus der Kapitalherabsetzung Mussfeld

  Einstellung in die Kapitalrücklage nach den 
Vorschriften über die vereinfachte Kapitalherab-
setzung

Mussfeld

  Einstellungen in Gewinnrücklagen Summenmussfeld

    Einstellungen in die gesetzliche Rücklage Mussfeld

 
 

 
 

Einstellungen in die Rücklage für eigene 
Anteile

rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

 
 

 
 

Einstellungen in die Rücklage für Anteile an 
einem herrschenden 
oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen

rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

    Einstellungen in die satzungsmäßigen 
Rücklagen

Mussfeld

    Einstellungen in andere Gewinnrücklagen Mussfeld

Hinsichtlich der „Entnahmen aus der Rücklage für eigene Anteile“ bzw. der 
„Einstellungen in die Rücklage für eigene Anteile“ wurde bereits im  Beitrag 
Aktiva, Abschnitt 4.3 dieser Ausgabe darauf hingewiesen, dass hier ein re-
daktionelles  Versehen  vorzuliegen  scheint  (vgl.  im  Übrigen  auch  die  unter 
dem „Gezeichneten Kapital, Kapitalkonto/Kapitalanteile“ auszuweisende Po-
sition „Eigene Anteile – offen vom gezeichneten Kapital abgesetzt“; siehe Ab-

Zusätzlich ist weiter- 
hin die ergebnisver-
wendungsrechnung 

zu übermitteln

redaktionelles 
Versehen kann 

angenommen 
werden
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schnitt  1.1  sowie  die  Kann-Position  „davon  Mehrerwerbskosten  für  eigene 
Anteile (von freien Rücklagen offen abzusetzen)“ unter Abschnitt 1.2), da seit 
Erst an wendung des BilMoG kein aktivischer Ausweis  von eigenen Anteilen 
mit der Folge der Bildung einer Rücklage für eigene Anteile mehr vorgenom-
men werden darf (vgl. auch § 158 Abs. 1 AktG; sowie hinsichtlich der Kritik 
bereits BM Heft Aktiva, Abschnitt 4.3). Ansonsten ergeben sich jedoch keine 
Abweichungen  gegenüber  den  in  der  handelsrechtlichen  Überleitung  vom 
Jahresüberschuss/-fehlbetrag  zum  Bilanzgewinn/-verlust  auszuweisenden 
Posten.

2.  sonderposten mit rücklageanteil sowie steuerliche 
sonderposten

Die Taxonomie-Struktur verlangt  für den Sonderposten mit Rücklageanteil 
grundsätzlich eine Aufteilung der steuerfreien Rücklage und der nur bei Per-
sonenhandelsgesellschaften  und  Einzelkaufleuten  vorkommenden  passi-
visch ausgewiesenen steuerrechtlichen Sonderab schrei bungen nach Sach-
verhalten.  Sofern  die  Kontenstruktur  –  innerhalb  des  Hauptbuches  –  eine 
solche  Aufgliederung  noch  nicht  zulässt,  kann  die  Auffangposition  „Übrige 
steuerfreie  Rücklagen/nicht  zuordenbare  Rücklagen“  genutzt  werden  (be-
achte jedoch in diesem Zusam men hang den voraussichtlich nur temporären 
charakter dieser Auffangpositionen; vgl. BM, Aktiva, Abschnitt 2.2). 

�◼ Taxonomie-struktur der Position „sonderposten mit rücklageanteil“
sonderposten mit rücklageanteil summenmussfeld

  steuerfreie Rücklagen Summenmussfeld

    Rücklage für Veräußerungsgewinne Mussfeld

 
 

 
 

Rücklage für Zuschüsse rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

    Rücklage für Ersatzbeschaffung Mussfeld

 
 

 
 

Rücklage durch Vornahme von 
Ansparabschreibungen

rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

 
 

 
 

Rücklage nach dem Steuerent-
lastungsgesetz

rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

    Übrige steuerfreie Rücklagen / nicht zuorden-
bare steuerfreie Rücklagen

Auffangposition

 
 

steuerrechtliche Sonderabschreibungen
 

rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

Darüber hinaus sind in diesem Abschnitt (d.h. vor dem Fremdkapital) weitere 
sonstige „steu er liche sonderposten“ (aus handelsrechtlicher Sicht werden 
insbesondere das Genussschein kapital, Einlagen stiller Gesellschafter sowie 
Gesellschafterdarlehen  zwischen  Eigen-  und  Fremdkapital  dargestellt; 
Beck’scher Bilkomm., § 266 HGB Rz. 191 ff.) auszuweisen:

Nutzung der 
auffangposition ist 
möglich

ausweis von 
sonstigen „ steuerli-
chen sonderposten“ 



BETRiEBSwiRTScHAFT  SOnDERAUSGABE 
iM BlicKPUnKT

BIlaNZIeruNg

52

�◼ Taxonomie der Position „sonstige sonderposten“
sonstige sonderposten summenmussfeld

 
 

Einlagen stiller Gesellschafter rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

 
 

Sonderposten für investitionszulagen 
und für Zuschüsse Dritter

rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

 
 

Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

 
 

Ausgleichsposten für aktivierte Bilanzierungshilfen 
(Personenhandelsgesellschaften)

rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

 
 

passiver Ausgleichsposten für Organschafts-
verhältnisse beim Organträger

rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

 
 

allgemeiner passiver steuerlicher Ausgleichsposten rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

 
 

noch nicht verbrauchte Spendenmittel rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

  andere Sonderposten Mussfeld

 
 

 
 

davon Auflösung des Aus-
gleichspostens bei Entnahmen § 4g EStG

Mussfeld
 

Da aktivierte Bilanzierungshilfen grundsätzlich auch bei einzelkaufmänni-
schen unterneh men auftreten  können,  werden  die  entsprechenden  Aus-
gleichsposten  für  aktivierte  Bilanzierungs  hilfen  dieser  Unternehmen  wohl 
ebenso unter dem Posten „Ausgleichsposten für aktivierte Bilanzierungshil-
fen  (Personenhandelsgesellschaften)“  ausgewiesen  werden  müssen.  Der 
ausgleichsposten für aktivierte eigene anteile ist ausschließlich für die An-
teile zu bilden, welche eine Kapitalgesellschaft & co. an ihrer Komplemen-
tärgesellschaft hält (vgl. § 264c Abs. 4  Satz 2 HGB).

3.rückstellungen
Eine – mit den übrigen Abschnitten der Steuertaxonomie vergleichsweise – 
grobe Einteilung sieht der Abschnitt „Rückstellungen“ vor. Hervorzuheben ist 
allein  das  –  steuerrechtlich  relevante  –  Mussfeld  der  „Rückstellungen  für 
Pensionen  und  ähnliche  Verpflichtungen  gegenüber  Gesellschaftern  oder 
nahestehenden Personen“.

�◼ gliederung der Position „rückstellungen“
rückstellungen summenmussfeld

  Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 
Verpflichtungen

Summenmussfeld

davon Rückstellungen für Pensionen und 
ähnliche Verpflichtungen gegenüber Gesell-
schaftern oder nahestehenden Personen

Mussfeld

    Rückstellung für Direktzusagen Mussfeld

 
 
 

 
 
 

Rückstellungen für Zuschussverpflichtungen
für Pensionskassen und lebensversicherun-
gen (bei Unterdeckung oder Aufstockung)

Mussfeld
 
 

ausweis von 
ausgleichsposten für 

aktivierte Bilan-
zieungshilfen

abschnitt rückstel-
lungen zeigt eine 

vergleichsweise 
grobe einteilung



53SOnDERAUSGABE  BETRiEBSwiRTScHAFT 
iM BlicKPUnKT

BIlaNZIeruNg

    Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 
Verpflichtungen, nicht zuordenbar

Auffangposition

 
 

Steuerrückstellungen Mussfeld, Kontennach-
weis erwünscht

 
 

sonstige Rückstellungen Mussfeld, Kontennach-
weis erwünscht

4. Verbindlichkeiten
Für den Posten „Verbindlichkeiten“ ist folgende Untergliederung in der Steu-
ertaxonomie vorgeschrieben:

�◼ aufteilung der Position „Verbindlichkeiten“
Verbindlichkeiten summenmussfeld

  Anleihen Mussfeld

  sonstige Schuldtitel/sonstige Finanzschulden rechnerisch notwendig, 
soweit vorhanden

  Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Mussfeld

  erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Mussfeld, Konten 
nachweis erwünscht

  Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen Mussfeld

  Verbindlichkeiten aus lieferungen und 
leistungen, davon gegenüber Gesellschaftern

Mussfeld

  Verbindlichkeiten aus dem Zentralregulierungs- 
und Delkrederegeschäft

Mussfeld

  Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener 
wechsel und der Ausstellung eigener wechsel 

Mussfeld

  Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Summenmussfeld

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Verbindlichkeiten gegenüber 
Gesellschaftern, davon mit Rest-
laufzeit bis 1 Jahr gegenüber 
GmbH-Gesellschaftern und
stillen Gesellschaftern

Mussfeld, Konten-
nachweis erwünscht
 
 
 

 
 

 
 

Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern,  davon mit 
Restlaufzeit bis 1 Jahr und
Verbindlichkeiten gegenüber 
persönlich haftenden Gesellschaftern

Mussfeld, Konten-
nachweis erwünscht

 
 
 
 

 
 
 
 

Verbindlichkeiten gegenüber 
Gesellschaftern, davon mit Rest-
laufzeit bis 1 Jahr und Verbind-
lichkeiten gegenüber Kommanditisten

Mussfeld, Konten-
nachweis erwünscht

 
 

 
 

Verbindlichkeiten gegenüber GmbH-
Gesellschaftern und stillen Gesellschaftern

Mussfeld, Konten-
nachweis erwünscht

 
 

 
 

Verbindlichkeiten gegenüber 
persönlich  haftenden Gesellschaftern

Mussfeld, Konten-
nachweis erwünscht

 
 

  Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten Mussfeld, Konten-
nachweis erwünscht
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Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 
Unternehmen

Mussfeld, Konten-
nachweis erwünscht

 
 

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, 
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Mussfeld, Konten-
nachweis erwünscht

  sonstige Verbindlichkeiten Summenmussfeld

 
 

 
 

sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

 
 

 
 

sonstige Verbindlichkeiten im Rahmen
der sozialen Sicherheit

rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

 
 

 
 

sonstige Verbindlichkeiten gegenüber 
Gesellschaftern

Mussfeld
 

 
 

 
 

sonstige Verbindlichkeiten aus 
genossenschaftlicher Rückvergütung

rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

 
 

 
 

sonstige Verbindlichkeiten gegenüber 
Mitarbeitern

rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

 
 

 
 

sonstige Verbindlichkeiten aus partiarischen 
Darlehen

rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

 
 

 
 

sonstige Verbindlichkeiten gegenüber 
Arbeitsgemeinschaften

rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

 
 

 
 

sonstige Verbindlichkeiten aus Genussrechten 
mit Fremdkapitalcharakter

rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

    übrige sonstige Verbindlichkeiten rechnerisch notwendig,
soweit vorhanden

im Vergleich zur Mustergliederung des § 266 Abs. 3 Buchstabe c. HGB finden 
sich  auf  der  unmittelbar  dem  Posten  „Verbindlichkeiten“  nachgeordneten 
Ebene „sonstige Schuldtitel/  sonstige   Finanzschulden“,  „Verbindlichkeiten 
aus dem Zentralregulierungs- und Delkredere geschäft“ und „Verbindlichkei-
ten  gegenüber  Gesellschaftern“  als  zusätzliche  Untergliede run gen.  Hin-
sichtlich der „sonstigen schuldtitel/sonstigen Finanzschul den“ fehlen jegli-
che  Hin wei se,  welche  Tatbestände  hierunter  zu  subsumieren  sind.  Da  die 
Genussrechte  mit  Fremd kapitalcharakter  als  Kann-Position  innerhalb  der 
sonstigen Verbindlichkeiten enthalten sind, verbleiben wohl vor allem nicht 
verbriefte  Finanzschulden  gegenüber  nicht-Kreditin sti tuten  (z.B. 
Versicherungsgesell schaf ten, Pensionsfonds, -kassen u.Ä.) für den Ausweis 
unter diesem Posten. Die „Verbindlichkeiten aus dem Zentralregulierungs- 
und Delkredere geschäft“ stellen das Pendant zu dem entsprechenden For-
derungsposten dar; es handelt sich im Regelfall um einen genossenschafts-
spezifischen sonderposten (vgl. BM, Aktiva, Abschnitt 4.2).

Der Ausweis der „Verbindlichkeiten gegenüber gesellschaftern“ ist auf § 42 
Abs.  3  GmbHG  zurückzuführen.  Die  Taxonomie  fordert  den  zusammenge-
fassten ausweis sämt li cher Verbindlichkeiten gegenüber gesellschaftern 
(vgl. BM, Aktiva, Abschnitt 2.3). Dem ent sprechend enthalten dann die übrigen 
konkurrierenden  Verbindlichkeitsausweise  (nach  der  rechtlichen  Stellung: 
Verbindlichkeiten  gegenüber  verbundenen  Unternehmen  und  die  Ver bind-
lich keiten  gegenüber  Unternehmen,  mit  denen  ein  Beteiligungsverhältnis 
besteht; nach sach lichem Grund differenziert: Verbindlichkeiten aus liefe-
rungen und leistungen oder sons ti ge Verbindlichkeiten) keine Verbindlich-
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keiten gegenüber gesellschaftern. Jedoch muss der Bilanzierende als eine 
„Davon“-Position (Mussfeld – jedoch ohne Verknüpfung zur Ge samt position) 
die  „Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen, davon gegenüber 
ge  sell schaftern“ und  die  „Sonstige  Verbindlichkeiten  gegenüber  Gesell-
schaftern“  ange ben.  Das  Summenmussfeld  „Verbindlichkeiten  gegenüber 
Gesellschaftern“  wird  für  die  addi ti ve  Zu sammensetzung  nach  der  gesell-
schaftsrechtlichen  Stellung  der  Gesellschafter  (GmbH-Gesell schafter  und 
stille  Gesellschafter/persönlich  haftende  Gesellschafter/Komman ditis ten)  
dif ferenziert. 

Überraschend  ist  in  diesem  Zusammenhang,  dass  diese  Unterglie de rung 
nicht voll ständig mit der korrespondierenden Untergliederung der Forderun-
gen gegen Gesellschaf ter übereinstimmt; dort werden als differenziert aus-
zuweisende  Gesellschafter gruppen  „GmbH-Gesellschafter“,  „persönlich 
haftende Gesellschafter“, „Kommanditisten und atypi sche stille Gesellschaf-
ter“, „typische stille Gesellschafter“ und „sonstige Gesellschafter“ gebil det. 
Hervorzuheben  ist  weiterhin  bei  den  Verbindlichkeiten  gegenüber  Gesell-
schaftern der separate Ausweis des innerhalb eines Jahres fälligen anteils, 
jeweils differenziert nach den einzelnen Gesellschaftergruppen; diese Diffe-
renzierung hat keine Parallele bei der Untergliederung der Forderungen ge-
gen Gesellschafter.

Ein  wesentliches  charakteristikum  der  Taxonomie-Struktur  der  „Verbind-
lichkeiten“ ist wei ter hin eine sehr tief gehende aufgliederung des Postenin-
halts „sonstige Verbindlich kei ten“. im Gegensatz zu der ebenfalls detaillier-
ten Untergliederung der sonstigen Forderungen sieht jedoch hier die Taxono-
miestrukturformate keinen Auffangposten vor, den der Bilanzierende nutzen 
könnte, falls er in seiner Buchhaltung bislang keine so weitgehende Konten-
dif feren zierung angelegt hat. 

5. sonstige Passivposten
Unter den sonstigen Passivposten sind nur die „passiven Rechnungsabgren-
zungsposten“ und die „passiven latenten Steuern“ als Pflichtausweise ohne 
tiefer gehende Differenzierung anzugeben (vgl. ebenso auch BM, Aktiva, Ab-
schnitt 5).

6. Fazit
Ebenso  wie  für  die  Aktivseite  fordert  das  durch  das  BMF-Schreiben  vom 
28.9.11 vorgeschriebene Taxonomieformat auch für die Passivseite einen sehr 
differenzierten Postenausweis, der weit über das Bilanzgliederungsschema 
hinausreicht, welches große Kapitalgesellschaften nach § 266 Abs. 3 HGB an-
zuwenden  haben.  insbesondere  folgende  Bereiche  müssen  im  Regelfall 
deutlich weiter untergliedert werden:

�� Eigenkapital (insbesondere die Kapitalanteile von Personenhandelsgesell-
schaften, sowie die faktische Einrichtung separater Gewinnrücklagekon-
ten für die verschiedenen Arten von Ausschüttungssperren),
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�� Sonderposten mit Rücklageanteil sowie steuerliche Sonderposten,

�� Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (erforderlich ist eine matrix-
förmige Aufsplittung der Verbindlichkeitskonten nach Gesellschaftergrup-
pe  und  nach  dem  der  Verbindlichkeit  zugrunde  liegenden  Sachverhalt!), 
sowie

�� sonstige Verbindlichkeiten.

im Vergleich zu den Pflichtausweisen auf der Aktivseite fällt auf, dass für die 
Unterglie derung  der  Passivseite  vergleichsweise  wenig  Auffangpositionen 
vorgeschrieben sind, sodass im Einzelfall hier der Steuerpflichtige – entge-
gen der Absicht der Finanzverwaltung – häufiger zur Anpassung seines Kon-
tenplans gezwungen sein wird.
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